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Neuer Name für Gruppierung
Unabhängige für Heilbronn (UfHN)

Die bisherige Gruppierung „Freie Wähler Heilbronn“ 
im Gemeinderat, die durch den Austritt von zwei Mit-
gliedern aus der FWV-Fraktion Anfang Mai 2022 ent-
stand, hat sich nun in „Unabhängige für Heilbronn“ 
- kurz: UfHN - umbenannt. Der UfHN gehören im Ge-
meinderat Stadtrat Malte Höch (Sprecher der Grup-
pierung) und Stadträtin Marion Rathgeber-Roth an. 
In den Bezirksbeiräten ist die UfHN mit Christian Roth 
(Biberach), Martin Rick (Kirchhausen), Ursula Schröter 
(Sontheim) sowie Steffen Weber (Horkheim) vertreten.

Gemäß der Geschäftsordnung des Gemeinderats 
können sich mindestens drei Mitglieder zu Fraktionen 
zusammenschließen. Schließen sich zwei Mitglieder 
zusammen, werden sie als Gruppierung geführt. Es 
ist ausreichend, deren Bildung oder Auflösung bzw. 
deren Bezeichnung dem Oberbürgermeister als Vorsit-
zendem des Gemeinderats mitzuteilen. (red)

Gemeinderat tagt wieder 
Donnerstag, 16. Februar

Der Heilbronner Gemeinderat kommt am Donnerstag, 
16. Februar, voraussichtlich 15 Uhr, zu seiner nächsten 
Sitzung im Großen Ratssaal im Rathaus zusammen.

Die Tagesordnung stand zum Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe der Stadtzeitung noch nicht fest. Sie 
kann jedoch zusammen mit den zugehörigen Drucksa-
chen im Internet unter https://gemeinderat.heilbronn.
de abgerufen werden. (red)

FDP
Gottfried Friz
Stadtrat

Die Stadtgesellschaft rückt näher 
zusammen
Beispiele dafür sind die gemeinsame Sorge um den 
Verbleib von Galeria Kaufhof Karstadt, die unklare 
Entwicklung des Wollhauses, die großen Flächen von 
Knorr, Leerstände an prominenten Lagen wie früher 
Hohe Straße oder Lohtorstraße und mehr. Verständ-
lich, dass einen die Sorge umtreibt, wie sich Verände-
rungen gestalten lassen. Ganz abgesehen von dem, 
was sie mit den Menschen machen. Nicht nur mit 
denen, die direkt als Kunden oder Mitarbeitende be-
troffen sind, sondern auch die Tatsache, dass Arbeits-
plätze wegfallen oder Karrieren platzen. Wo aber sind 
die freigesetzten oder sich verändernden Mitarbeiten-
den? Am Arbeitsmarkt eher nicht. Sie werden unter 
der Hand empfohlen und vermittelt, oder sie orien-
tieren sich um und arbeiten weniger. Vielleicht sind 
manche auch mit weniger Einkommen zufrieden und 
legen den Fokus stärker auf Work-Life-Balance und 
Selbstverwirklichung. Eine Entwicklung, die uns Sor-
ge machen sollte. Ob die Stadtgesellschaft diese Ent-
wicklung gut aushält und ob die fleißigen Hände und 
Köpfe, die unseren Wohlstand geschaffen haben, auch 
die Veränderungen, die durchaus auch Angst machen, 
mitgestalten können und wollen, bleibt zu hoffen.
Schreiben Sie mir unter gottfried.friz@betten-friz.de.

AfD
Holm Plieninger
Stadtrat

Heilbronn rettet das Klima 
Der Gemeinderat will gegen unsere 5 Stimmen Treib-
hausgasneutralität schon bis 2035 mit einem Um-
fang von 6 Milliarden Euro erreichen. Dazu wurde am 
30.01.23 der Klimaschutz-Masterplan aus dem Jahr 
2021 ergänzt. Dieser zielte ursprünglich auf das Jahr 
2050. Die Drucksache 287/2022 nannte noch 2040 als 
Ziel. Auch das ging aber offensichtlich einigen nicht 
schnell genug und so wurde mit der Drucksache 287a 
ehrgeizig auf das Jahr 2035 reduziert. Wieder einmal 
möchte man eine bundesweite Vorreiter-Rolle einneh-
men. Begründet wird dies u. a. mit der Dynamik der 
Bundes- und Landesgesetzgebung zum Klimaschutz. 
Doch zu welchem Preis fragten sich die Wenigsten im 
Ratsrund? StR Benner hat in seiner Stellungnahme 
fundiert die Schwachpunkte aufgezeigt. Der OB be-
dankte sich für das Votum und rief alle Bürger und die 
Wirtschaft dazu auf, sich an der Gemeinschaftsaufga-
be Klimaschutz zu beteiligen. Das tut auch not, denn 
alleine wird die Stadt jährlich 500 Millionen oder täg-
lich 1,37 Million € nicht stemmen können. Nun startet 
die Öffentlichkeitsarbeit, um Sie dafür zu begeistern. 
Ginge es nach uns, würden diese Summen für andere 
dringend erforderliche Maßnahmen gebraucht, etwa 
Schulsanierungen und den Ausbau der Saarlandstra-
ße und anderer Infrastruktur. Mehr unter extrabrief.de

Klimaschutz – wir leisten unseren 
Beitrag!
Im Jahr 2035 soll Heilbronn klimaneutral werden, die 
Stadtverwaltung selbst sogar 2030. Das hat der Ge-
meinderat mit großer Mehrheit bestätigt. Dieses Ziel 
ist ambitioniert und alternativlos. Die kommenden 10 
Jahre entscheiden, unter welchen Umständen unsere 
Kinder und die nachfolgenden Generationen in dieser 
Welt leben können. Ob es gelingt, die Erderwärmung 
rechtzeitig vor dem Erreichen drohender Kipppunkte 
zu stoppen. Ob wir verhindern können, dass weiter-
hin Monat für Monat zahlreiche Tier- und Pflanzenar-
ten aussterben und ganze Landstriche unbewohnbar 
werden. Die Stadt Heilbronn und jeder einzelne von 
uns muss einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele 
leisten. Das wird nicht ohne Zumutungen gehen. Ins-
besondere dort, wo man den Status Quo verändert 
– wir werden sehr gut erklären müssen, was geplant 
ist und warum. Verkehr, Gebäudedämmung, Entsie-
gelung, Solar und Windkraft – viele Themen, bei de-
nen wir die besten Lösungen finden müssen und das 
schnell. Die gleiche Anstrengung erwarten wir auch 
von anderen. Zum Beispiel vom der grün-schwar-
zen Landesregierung, die z.B. beim Ausbau der 
Windkraft weiterhin beschämend hinterherhinkt.
Folgen Sie uns bei Instagram: spdfraktion.hn.

SPD
Tanja Sagasser-Beil
Stadträtin

2035
Dass der Gemeinderat dies in seiner jüngsten Sitzung 
als Zieljahr für eine Treibhausgas-Neutralität in Heil-
bronn festgelegt hat, ist auch dem Druck der GRÜNEN 
Fraktion zu verdanken. Es ist ein sehr ambitioniertes 
Ziel. Die Expert:innen rechnen vor, dass dies realis-
tisch ist. Vorausgesetzt es gelingt, den Großteil der 
Zivilgesellschaft und der lokalen Wirtschaft mitzuneh-
men. Das politische Handeln der nächsten mindes-
tens eineinhalb Jahrzehnte ist durch diesen Beschluss 
stark fokussiert. Themen, die wir GRÜNEN seit langem 
fordern, müssen jetzt umgesetzt werden, denn anders 
werden wir das Ziel nicht erreichen. In Heilbronn wer-
den sich Windräder drehen. Sonnenenergie wird mehr 
genutzt werden. Der Verkehr wird sauberer sein, Ge-
bäude sparsamer im Energieverbrauch. Die Investitio-
nen für das alles sind hoch. Trotz enormer finanzieller 
Förderung auf allen politischen Ebenen wird es ohne 
private Mittel nicht gehen, aber es wird sich auszahlen, 
nicht nur für folgende Generationen. Die Chancen für 
die hiesige Wirtschaft haben einige bereits erkannt. 
Dank Unterstützung wird sie weiterhin Rückgrat der Re-
gion bleiben. Wir GRÜNEN werden darauf achten, dass 
die soziale Gerechtigkeit und der gesellschaftliche Zu-
sammenhalt in der Stadt dabei auch mitgedacht wird.
gemeinderatsfraktion@gruene-heilbronn.de.

Bündnis 90/Grüne
Holger Kimmerle
Fraktionsvorsitzender
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135 Meter Schleusen anstatt kost-
spielige Sanierung des Bestandes!
Für das wirtschaftsstarke Heilbronn sind funktionie-
rende Verkehrswege absolut notwendig. Das betrifft 
die Straße, die Schiene und die Wasserstraße. Doch 
beim Neckar will die FDP im Bund die Ampel offenbar 
auf Rot stellen: Das ist eine schwere Belastung für den 
Verkehr und die Wirtschaft und auch den Klimaschutz.

Unsere Region ist sich mit dem Land und mit dem 
Bund seit vielen Jahren einig, dass die Neckarschleu-
sen für 135-Meter-Schiffe ausgebaut werden müssen. 
Auch die grün-schwarze Landesregierung hält an die-
sem Ziel fest und will es vorantreiben. Alleine der Bund 
mit Verkehrsminister Wissing von der FDP will sich 
nicht an die längst getroffene Vereinbarung halten und 
den Ausbau der Neckarschleusen auf die lange Bank 
schieben – vielleicht bis zum Sankt-Nimmerleinstag. 
Das wäre ein schwerer Schlag für die Wasserstraße 
Neckar und speziell für Heilbronn und unsere Region.

Deshalb fordern wir als CDU-Fraktion die Bun-
despolitik auf, ihren Einfluss in Berlin zur Geltung zu 
bringen und sich für den Ausbau der Neckarschleusen 
stark zu machen. Gleiches gilt für die SPD als der Partei 
des Bundeskanzlers: FDP und SPD dürfen partei- und 
koalitionspolitische Spielereien und Loyalitäten nicht 
über die Interessen Heilbronns stellen.

CDU
Andreas Heinrich
Stadtrat
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Ausbau Gebäude-
Photovoltaik

Ausbau von Freiflächen- und 
Agri-Photovoltaik

Ausbau von Windenergie-
anlagen

Energetische Sanierung des
Gebäudebestands

Klimafreundliche
Neubauten

Dekarbonisierte
Wärmenetze

Senkung Treibhausgase 
im Verkehrssektor

Vorbild
Stadtverwaltung

Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikation

Mit neun Top-Maßnahmen zum Ziel 
Schwerpunkt beim Ausbau erneuerbarer Energien

Wie die Treibhausgasneutra-
lität bis 2035 gelingen kann, 
dazu benennt die Ergänzung 
des Klimaschutz-Masterplans 
neun Top-Maßnahmen. „Die 
meisten Maßnahmen dienen 
dabei dem Ziel, den Energiebe-
darf zu reduzieren, die bisheri-
gen Energieträger schrittweise 
durch erneuerbare Energien zu 
ersetzen und den verbleiben-
den Energiebedarf mit erneu-
erbaren Energien zu decken“, 
sagt Jan Mücke von der Ener-
gielenker Projects GmbH, die 
den Masterplan erstellt hat. 

Allein drei der neun 
Top-Maßnahmen umfassen 
daher den massiven Ausbau 
von erneuerbaren Energien. 
Während der Ausbau von Pho-
tovoltaikanlagen auf und an 
Gebäuden weitergehen soll, 
will Heilbronn mit Photovol-
taik auf Frei- und Ackerflä-
chen sowie der Errichtung von 

Windenergieanlagen aber auch 
Neuland betreten.  

Um Energie einzuspa-
ren, sieht der Masterplan als 
weitere Top-Maßnahme die 
beschleunigte energetische 
Sanierung von Bestandsgebäu-
den vor. Dabei spielt auch der 
Ausbau eines Wärmenetzes, 
ebenfalls eine Top-Maßnah-
me, eine wichtige Rolle. Denn 
mit dekarbonisierter Nah- oder 
Fernwärme könnten Gebäude 
klimaneutral versorgt werden. 
Neubauten sollten nur noch 
so errichtet werden, dass sie 
grundsätzlich klimafreundlich 
sind. 

Damit im Bereich Verkehr 
die Treibhausgasemissionen 
sinken, müssen künftig mehr 
Wege zu Fuß, mit dem Rad oder 
mit den Öffentlichen zurück-
gelegt werden. Zudem muss 
der Anteil an Autos mit alter-
nativen Antrieben auf gut die 

Hälfte ansteigen. 
Wenngleich die Stadtver-

waltung nur einen geringen 
Anteil an den Treibhausgas-
emissionen hat, kommt ihr 
laut Masterplan eine wichtige 
Vorbildfunktion zu. Deshalb 
will die Verwaltung bereits bis 
2030 klimaneutral werden.

Eine der Maßnahmen ist 
eine verstärkte Öffentlichkeits-
arbeit und Kommunikation, um 
die gesamte Stadtgesellschaft 
für das Thema Klimaschutz zu 
sensibilisieren. Dieses Ziel ver-
folgt auch die außergewöhnli-
che Aufmachung der Titelseite 
dieser Ausgabe der Heilbron-
ner Stadtzeitung. Unter dem 
Motto „2035, das Klima und 
WIR!“ sind alle aufgefordert, 
beim Klimaschutz mitzuma-
chen. (ck)

INFO: Mehr zum Masterplan 
unter www.heilbronn.de/kli-
maschutz.

Neue Zielmarke 2035
Gemeinderat stimmt für schnelleren Klimaschutz

Von Claudia Küpper

Heilbronn will deutlich schnel-
ler beim Klimaschutz voran-
kommen und bereits 2035 
statt wie bisher geplant 2050 
treibhausgasneutral sein. Dazu 
hat der Gemeinderat jetzt mit 
großer Mehrheit ein erweiter-
tes Klimaschutzkonzept ver-
abschiedet. Diese Ergänzung 
des Klimaschutz-Masterplans 
aus dem Jahr 2021 umfasst 
neun Top-Maßnahmen, mit 
denen das Ziel erreicht werden 
soll, nur so viel Kohlendioxid 
auszustoßen wie auch abge-
baut werden kann. Besondere 
Bedeutung haben dabei etwa 
ein massiverer und schnelle-
rer Ausbau der erneuerbaren 
Energien, die beschleunigte 
energetische Sanierung von 
Bestandsgebäuden, der Aus-
bau von Wärmenetzen und 
eine Mobilitätswende. 

„Brauchen alle in der Stadt, 
um das Ziel zu erreichen“ 

In der Gemeinderatssitzung 
nannte Oberbürgermeister 
Harry Mergel den Klimaschutz 
„eine gigantische globale He-
rausforderung“, der wir uns 
auch auf lokaler Ebene stellen 
müssten. „Der Klimawandel 
wird immer deutlicher spür-
bar und ist mit massiven Un-
sicherheiten in Bezug auf die 
Sicherstellung künftiger Le-
bensgrundlagen verbunden“, 
machte er die Dringlichkeit 
deutlich und warb aufgrund 
dessen für das Zieljahr 2035. 

Bürgermeister Andreas 
Ringle zeigte sich dankbar, 
dass mit der Verabschiedung 
des ergänzten Masterplans nun 

die politische Richtung für das 
Verwaltungshandeln vorge-
geben ist, betonte aber auch: 
„Wir brauchen alle in der Stadt, 
um das Ziel zu erreichen.“ 

Warum es aller bedarf, 
macht der Blick auf die größ-
ten Energieverbraucher und 
CO2-Emittenten deutlich. 33 
Prozent des Endenergiebe-
darfs, das heißt für Strom, Wär-
me und Kälte, entfallen auf die 
Industrie, 30 Prozent auf die 
privaten Haushalte, 29 Prozent 
auf den Verkehr, sechs Pro-
zent auf Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungen (GHD) und 
lediglich zwei Prozent auf kom-
munale Einrichtungen (Quelle: 
Energiebilanz 2015). Entspre-
chend ist die Rangfolge bei 
den Treibhausgasemittenten. 
„Dennoch, als Stadtverwal-
tung sind wir Vorbild und wol-
len im Rahmen der Kampagne 
‘Heilbronn, das Klima und wir’ 
in Zusammenarbeit mit vielen 
Bürgern aus der Stadt motivie-
ren voranzugehen“, sagt Betti-
na Schmalzbauer, Leiterin der 
Stabsstelle Klimaschutz.

Um die Ziele bis 2035 zu 
erreichen, schätzt die Ener-
gielenker Projects GmbH eine 
Summe von sechs Milliarden 
Euro. „Dass die Kommune und 
die Stadtgesellschaft diese 
Summe nicht alleine schultern 
kann, liegt auf der Hand“, sagt 
Jan Mücke von den Energie-
lenkern, die den Masterplan 
erstellt haben. „Wie schnell 
der Klimaschutz vorankommt, 
ist auch abhängig von den po-
litischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen auf Bundes- 
und Landesebene sowie von 
der Förderlandschaft.“

So würde sich der Treibhausgas-Ausstoß in Heilbronn bis 2035 bei 
Umsetzung der im Klimaschutz-Masterplan vorgesehenen Maß-
nahmen reduzieren. Grafik: Energielenker Projects GmbH
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Fritz-Ulrich-Schule
Auf dem Gelände der Fritz-Ul-
rich-Schule werden noch bis 
Freitag, 10. Februar, Rodungs- 
und Fällarbeiten durchgeführt. 
Deshalb kann es in direkt an-
grenzenden öffentlichen Be-
reichen, Gehwegen und Park-
plätzen zu vorübergehenden 
Behinderungen, Nutzungsein-
schränkungen oder Teilsper-
rungen kommen. Die Rodun-
gen erfolgen als vorbereitende 
Arbeiten für die Umgestaltung 
und Sanierung des südlichen 
Schulhofs und aus Gründen 
der Verkehrssicherheit. (red)

Creative Writing in English
Jeden zweiten Samstag im Mo-
nat - jetzt wieder am Samstag, 
11. Februar, 13.30 bis 14.30 
Uhr - lädt die Stadtbibliothek 
zur Schreibwerkstatt „Creative 
Writing in English“ mit Saanwal 
Karamat Barlaas ein. Während 
des Bibliotheksumbaus findet 
der Workshop in der Bibliothek 
LIV auf dem Bildungscampus, 
Weipertstraße. 49, Gebäude 15, 
statt. Die Teilnahme ist kosten-
frei, eine Anmeldung per E-Mail 
an: bibliothek@heilbronn.de 
möglich. (red)

Schlagfertig antworten
Wie man schlagfertig reagie-
ren kann, um sein Gegenüber 
zu etwas mehr Achtsamkeit zu 
bewegen ohne dafür ein rheto-
risches Genie zu sein, zeigt Oli-
ver Künstler am Samstag, 11. 
Februar, 10 Uhr in der VHS, Cä-
cilienstraße 54. Anmeldung im 
Internet unter www.vhs-heil-
bronn.de oder telefonisch un-
ter 07131 9965-0. (red)

Damensauna im Soleo
Ab sofort gibt es im Soleo wie-
der ein Damensauna-Angebot. 
Die Saunalandschaft gehört 
jeden Dienstag von 9 bis 22
Uhr ausschließlich der Damen-
welt. Es gelten die regulären 
Eintrittspreise. Weitere Infos 
gibt es unter www.heilbron-
ner-baeder.de. (red)

Kinder-Zauberschule
Kleine Zauberkünstler ab neun 
Jahren können wie Harry Pot-
ter die geheimnisvolle Welt der 
Magie mit ihren verblüffenden 
Tricks und Zaubereien ken-
nenlernen. Zauberutensilien 
werden im Kurs an der Jugend-
kunstschule am Donnerstag, 
23. Februar von 10 bis 13 Uhr 
selbst hergestellt. Zudem gibt 
es Tipps zur Gestaltung einer 
Aufführung. Anmeldung über 
www.vhs-heilbronn.de oder 
Telefon 07131 9965-0. (red)

kurzNOTIERT

Hilfe bei Energiekosten
Sonderausschüttung des Vereins „Menschen in Not“

Seit Oktober 2022 können Men-
schen mit niedrigem Einkom-
men beim Verein „Menschen 
in Not“ einen Antrag auf Unter-
stützung bei nicht mehr leist-
baren Energiekosten stellen. 
Damit werden Menschen aus 
dem Stadt- und Landkreis Heil-
bronn mit insgesamt 60 000 
Euro unterstützt. Für Betroffe-
ne stehen derzeit noch Mittel 
in Höhe von insgesamt 30 000 
Euro zu Verfügung. Die einma-
ligen Auszahlungsbeträge für 
Betroffene liegen zwischen 300 
Euro und 1000 Euro.

Voraussetzungen 
für die Hilfe

Wer die Hilfe in Anspruch neh-
men will, muss seinen Wohn-
sitz im Stadt- oder Landkreis 

Heilbronn haben und keinen 
Anspruch auf Sozialhilfe be-
sitzen. Das maximale Netto-
einkommen darf nach Abzug 
aller Pflichtversicherungen bei 
einem Ein-Personen-Haushalt 
1500 Euro, bei zwei Personen 
2250 Euro, bei drei Personen 
bei 3000 Euro, bei vier Perso-
nen bei 4000 Euro und bei fünf 
Personen 4600 Euro betragen.

Die Stadt Heilbronn, das 
Landratsamt und die Arbeiter-
wohlfahrt haben als Mitglieder 
des Vereins „Menschen in Not“ 
die Vereinbarung zur Energie-
hilfe unterzeichnet. (red)

INFO: Betroffene finden nä-
here Infos und den Link zum 
Antragsformular unter www.
menschen-in-not.net/neben-
kosten.

OB-Sprechstunde 
für Bürger

Freitag, 17. Februar

Oberbürgermeister Harry Mer-
gel bietet wieder eine Bürger-
sprechstunde im Rathaus an. 
Am Freitag, 17. Februar, steht 
er von 16 bis 20 Uhr für Fragen, 
Sorgen und Anregungen zur 
Verfügung. Um Anmeldung un-
ter Angabe des Anliegens wird 
bis Montag, 13. Februar, unter 
Telefon 07131 56-2000 oder per 
E-Mail an: ob-buergersprech-
stunde@heilbronn.de gebeten. 

Interessenten melden sich 
bei ihrer Ankunft bitte im Se-
kretariat, 3. Stock, Zimmer 303. 
Der Eingang am Marktplatz 
ist geöffnet, ein barrierefreier 
Zugang ist über den Eingang 
Lohtorstraße möglich. Falls Be-
darf besteht, diesen bitte bei 
der telefonischen Anmeldung 
angeben. (red)
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Jugendgemeinde-
rat wird 25

Viele Veranstaltungen

Endlich ist es soweit: Der Ju-
gendgemeinderat wird dieses 
Jahr 25 Jahre alt und wir pla-
nen dazu etwas Besonderes. Es 
kommt einiges auf euch zu...

In jedem Quartal wird es 
eine von uns organisierte Akti-
on geben. Veranstaltungen wie 
eine Sommer-Party, ein Sport-
turnier, eine Podiumsdiskussi-
on mit ehemaligen und aktu-
ellen Jugendgemeinderäten 
sowie Vernetzungstreffen mit 
verschiedenen anderen Städ-
ten sind aktuell in Planung und 
sollen schnellstmöglich umge-
setzt werden. 

Kurz gesagt: Jugendpoliti-
sche Aktionen sollen in diesem 
Jahr zuhauf vorhanden sein 
und vom Jugendgemeinderat 
organisiert werden.

Zur ersten Veranstaltung, 
dem Festakt, planen wir einen 
Besuch von Bundes- und/oder 
Landespolitikern. Bei unserem 
Besuch im Landtag Ende letz-
ten Jahres hatten wir die Ge-
legenheit, mit verschiedenen 
Mitgliedern der Landesregie-
rung zu sprechen und erhielten 
bereits Zusagen. Es freut mich, 
dass einige Landespolitiker 
sich die Zeit für ein Gespräch 
mit uns genommen haben, 
sich unseren Fragen gestellt 
haben und unseren Ideen offen 
gegenüberstanden.

Auch wir nehmen gerne 
Ideen und Fragen auf und la-
den herzlich zu 
unserer nächs-
ten Sitzung am 
9. Februar um 
18 Uhr ein.

Elias Alexander
Jugend-
gemeinderat

jungeRÄTE

Theresa Busch (l.) und Alexandra Schwarzer lernten sich in der Baugemeinschaft Aurora kennen. Auch
privat verbringen sie und ihre Kinder Nora, Luisa, Noah (v.l.) gerne Zeit zusammen. Foto: Kiermes

Baugruppen im Neckarbogen
Neben Investoren schaffen auch Privatleute Eigentum

Von Julia Kiermes

Im Stadtquartier Neckarbo-
gen haben die Bauarbeiten im 
zweiten Bauabschnitt begon-
nen. Bis Ende 2028 sollen dort 
28 Gebäude mit etwa 379 Woh-
nungen sowie Gewerbe ent-
stehen, die modernste Quar-
tiersgarage Heilbronns und 
eine Schule. 

Die Bauplätze vergibt die 
Stadt Heilbronn nicht nur an 
große Investoren, sondern 
auch an private Bauherren-
gruppen. Hier schließt sich 
eine Gruppe von Kaufinteres-
sierten zusammen, erstellt mit 
einem Architekten ein indivi-
duelles Wohnbaukonzept und 

bewirbt sich anschließend auf 
einen Bauplatz. 

Überzeugt haben die Stadt 
bei der Vergabe der Flächen 
im zweiten Bauabschnitt drei 
Gruppen. Eine davon ist Au-
rora. Die Mitglieder entschei-
den in der Planungsphase 
beispielsweise, aus welchem 
Baustoff das Haus ist, wie die 
Gemeinschaftsflächen genutzt 
werden oder ob eine Wohnung 
barrierefrei sein muss. „Unser 
Wohnhaus wird in seiner Bau-
weise nachhaltig sowie ener-
getisch und passt insgesamt 
zum durchdachten Konzept 
des Stadtquartiers mit Grünflä-
chen, Bildungseinrichtungen, 
Handel und vielem mehr“, sagt 

Alexandra Schwarzer, die seit 
2020 Mitglied der Baugruppe 
ist. Ende 2024 wollen sie ein-
ziehen. 

Aktuell sind noch drei 
Wohneinheiten im Haus frei so-
wie Platz für ein Gewerbe. „Wir 
sind eine bunte Gruppe, die 
Spaß am Gestalten und Mitwir-
ken hat“, sagt Theresa Busch. 
„Außerdem lernt man seine 
Nachbarn vor dem Einzug ken-
nen und kann sich auch einige 
Kosten teilen“.

INFO: Nähere Informatio-
nen zum Neckarbogen und zur 
Baugruppe gibt es unter www.
heilbronn.de/neckarbogen so-
wie www.baugruppeaurora.
wordpress.com.



Mittwoch, 8. Februar 2023 HeilbronnerSTADTZEITUNG | Seite 5AUS DEM STADTKREIS

rathausDIGITAL

Urkunden zum 
Personenstand

Wer Geburts-, Ehe- oder Ster-
beurkunden benötigt, wendet 
sich an die dafür zuständigen 
Standesämter. Aus den dort 
geführten Personenstandsre-
gistern werden beglaubigte 
Abschriften oder Urkunden 
ausgestellt, die sogenannten 
Personenstandsurkunden. 

Sämtliche Urkunden sind 
auch mehrsprachig oder für die 
Verwendung in einem anderen 
EU-Staat auch mit einer Über-
setzungshilfe erhältlich.

Ort des Ereignisses 
wichtig

Geführt werden die Personen-
standsbücher am Ort des Ereig-
nisses (Geburt, Eheschließung, 
Sterbefall). Die Urkunden sind 
daher bei dem Standesamt 
erhältlich, das diesen Perso-
nenstandsfall beurkundet hat, 
die Geburtsurkunde also beim 
Standesamt des Geburtsortes, 
die Eheurkunde beim Standes-
amt der Eheschließung.

Sehr persönliche 
Daten

Die Personenstandsregister 
und die daraus ausgestellten 
Urkunden enthalten sehr per-
sönliche Daten. Die Urkunden 
oder Auskünfte können nur von 
Personen beantragt werden, 
auf die sich der Eintrag bezieht 
sowie deren Ehegatten, Vorfah-
ren und Abkömmlinge.  

Andere Personen - also auch 
Geschwister, Onkel, Tanten und 
sonstige Verwandte - sind nur 
dann berechtigt, wenn sie ein 
„rechtliches Interesse“ glaub-
haft machen können oder sie 
die schriftliche Vollmacht eines 
Berechtigten vorlegen können. 
Antragsberechtigte müssen 
sich mit Personalausweis oder 
Reisepass ausweisen. 

Urkunden online 
beantragen

Die Urkunden können über das 
Digitale Rathaus auf www.heil-
bronn.de online beantragt und 
teils auch elektronisch bezahlt 
werden. Die Abwicklung erfolgt 
über das Landesportal www.
service-bw.de. Es muss ledig-
lich ein kostenloser persönli-
cher Account eingerichtet wer-
den, der sich auch für weitere 
digitale Verwaltungsdienstleis-
tungen nutzen lässt. (red)

INFO: Mehr zum Ausstellen 
von Urkunden und weiteren 
Leistungen des Standesamtes 
gibt es unter www.heilbronn.
de/standesamt.

Mobile Wache am Rathaus
Kommunaler Ordnungsdienst zeigt Präsenz – KOD wird in Lohtorstraße ziehen 

Direkt am Rathaus, in der Stra-
ße am Kieselmarkt, ist jetzt das 
städtische Ordnungsamt mit 
einer mobilen Wache präsent. 

Nach den guten Erfahrun-
gen auf dem Weihnachts-
markt steht dort jetzt ein 
umfunktionierter Container, 
von wo aus der Kommuna-
le Ordnungsdienst (KOD) auf 
Streife geht in der Innenstadt 
und speziell in der Fußgän-
gerzone. Genauso können die 

Ordnungshüterinnen und Ord-
nungshüter anfallende Bürotä-
tigkeiten in der Wache erledi-
gen.

Montag bis Samstag 
von 18 bis 22 Uhr

„Die Wache am Rathaus ist 
vorerst von Montag bis Sams-
tag von 18 bis 22 Uhr besetzt“, 
sagt KOD-Leiter Michael Schwi-
hel. „In dieser Zeit sind Bür-
gerinnen und Bürger herzlich 

eingeladen, das Gespräch mit 
den Ordnungskräften zu su-
chen.“

Die mobile Wache ist ein 
Vorgriff auf den anstehenden 
Umzug des KOD in das Erdge-
schoss der Lohtorstraße 22. Sie 
soll bereits jetzt dazu beitra-
gen, Ordnungsstörungen in der 
Innenstadt noch konsequenter 
zu unterbinden und das Sicher-
heitsempfinden der Bürger-
schaft zu stärken. (red)

KOD-Leiter Michael Schwihel (r.) mit zwei seiner Kollegen vom KOD vor der neuen mobilen Wache 
direkt am Rathaus. Foto: Stadt Heilbronn

Neue Unterkunft 
für Flüchtlinge 
In Teil des SLK-Altbaus

Die Zahl der Geflüchteten, die 
in Gemeinschaftsunterkünften 
der Stadt Heilbronn unterge-
bracht sind, ist im vergangenen 
Jahr von knapp 700 auf über 
1400 gestiegen. 

Die Stadt rechnet mit weite-
ren Zuzügen. Deshalb soll in ei-
nem leerstehenden Gebäude-
teil des Altbaus des Klinikums 
am Gesundbrunnen eine neue 
Gemeinschaftsunterkunft für 
bis zu 90 Geflüchtete aus der 
Ukraine entstehen. Dazu wer-
den die Räume in den nächsten 
Wochen baulich hergerichtet. 

Die Unterkunft erhält einen 
eigenen Zugang, sodass es kei-
ne Berührungspunkte mit dem 
Klinikbetrieb gibt. Die Kosten 
trägt das Land. Noch im ersten 
Quartal soll die Unterkunft be-
zugsfertig sein.

Die Stadt Heilbronn ver-
folgt ein dezentrales Konzept 
bei der Unterbringung von ge-
flüchteten Menschen. Neben 
sechs großen Unterkünften hat 
sie rund 100 Wohnungen als 
Gemeinschaftsunterkünfte an-
gemietet. Allein fast 40 davon 
kamen im vergangenen Jahr 
hinzu. (red)

Sonderzuschuss 
beschlossen

Ruderschwaben

Die Heilbronner Rudergesell-
schaft Schwaben e.V. 1879 ver-
legt derzeit ihren Vereinssitz 
mit Vereinsheim, Bootshalle, 
Neckarzugang und diversen 
Räumlichkeiten in einen Neu-
bau in die Wertwiesen. Der 
Heilbronner Gemeinderat und 
der Verwaltungsausschuss 
hatten hierfür bereits insge-
samt 394 196 Euro aus Sport-
fördermitteln der Stadt Heil-
bronn bewilligt.

Aufgrund erhöhter Entsor-
gungskosten für den Aushub 
hat das Gremium nun einen 
Sonderzuschuss in Höhe von 
45 000 Euro beschlossen – vor-
behaltlich der Genehmigung 
des städtischen Haushalts 
2023 durch die Rechtsauf-2023 durch die Rechtsauf-2023 durch die Rechtsauf
sichtsbehörde in 
S t u t t g a r t . 
(aci)
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Fichten ade, aber
was kommt nun?
Antworten der Stadtförster

In dieser Ausgabe der Stadtzei-
tung greift Forstrevierleiter Ste-
phan Drescher die Fragen zahl-
reicher Waldbesucher auf, die

ihn während
der Baumfäll-
arbeiten in ei-
nem Fichten-
wäldchen am
Gaffenberg an-
gesprochen
haben.

� Was für ein Wald entsteht
denn jetzt da, wo unsere schö-
nen Fichten standen?

Stephan Drescher: Ich denke,
das bisherige Fichtenwäldchen
wird ein ganz besonderer Wald-
bestand. Die Forstwirte sind
schon beim Pflanzen: Wir setzen
verschiedene Bäume, die einen
bunten Mischwald bilden sollen.
Dieser wird im Frühling in den
verschiedensten Grüntönen
austreiben, im Sommer ganz un-
terschiedlich geformte Blätter
tragen und im Herbst in allen
Gelb- und Rottönen leuchten.

Wir pflanzen heimische
Baumarten wie Eiche, Kirsche,
Elsbeere, Speierling und Esskas-
tanie und auch Baumarten, die
aus anderen Ländern zu uns ge-
kommen sind wie Schwarznuss,
Tulpenbaum und Atlaszeder.
Zusammen mit den Bäumen, die
sich aus der Umgebung ansäen,
werden über zehn Baumarten
auf dieser Fläche wachsen.

Machen Sie mal die Probe:
Fast egal, wo Sie im Stadtwald
stehen, können Sie in Sichtwei-
te mindestens zehn Baumarten
entdecken. Mit über insgesamt
40 Baumarten ist der Stadtwald
wirklich außergewöhnlich ar-
tenreich. Viele Generationen
von Forstleuten haben dazu
beigetragen, dass unser Stadt-
wald so vielfältig ist.

Das Fichtenholz ist sehr viel-
seitig verwendbar. Die dicken
kurzen, etwas faulen Stücke
werden zu Paletten verarbeitet,
die etwas längeren, astigen Gip-
felstücke zu Brettern und Kant-
hölzern und die langen Stämme
zu hochwertigem Bauholz für
Dachstühle, Holzhäuser und In-
nenausbau. Dann bleiben noch
die Kronen und Äste: Die wer-
den zu Hackschnitzeln verar-
beitet zur Gewinnung von
Strom und Wärme.

Und ja, Sie dürfen: Nehmen
Sie etwas von dem schönen
Grün der Fichten und machen
Sie es sich schön weihnachtlich
zu Hause – in Gedenken an das
Fichtenwäldchen. (red)

Neue Leiterin der
Stadtbibliothek

Doris Wolpert gewählt

Doris Wolpert wird neue Leiterin
der Stadtbibliothek Heilbronn
und folgt damit
auf Vanessa
Kapfer-Gördes.
Die 54-Jährige
setzte sich mit
ihrer Wahl im
Verwaltungs-
ausschuss ge-
gen zwei weite-
re Mitbewerbende durch und
wird zum Jahresbeginn 2022
ihre neue Stelle antreten.

„Mit Doris Wolpert gewinnen
wir eine erfahrene Bibliotheka-
rin mit umfassender Fachkennt-
nis“, sagt Bürgermeisterin Agnes
Christner. Sie werde mit ihrem
Team den lebendigen Begeg-
nungsort Stadtbibliothek weiter
ausbauen.

Doris Wolpert ist Diplom-Do-
kumentarin und hat zudem ei-
nen Master in Bibliotheks- und
Medienmanagement. Nach ver-
schiedenen beruflichen Statio-
nen in Heilbronn und Stuttgart
war Wolpert seit 2016 Referen-
tin beim Bibliotheksverband
Baden-Württemberg. (bra)

Gegen Gewalt
an Frauen

Donnerstag, 25. November

Anlässlich des Internationalen
Tages gegen Gewalt an Frauen
am Donnerstag, 25. November,
werden vielerorts die Fahnen
„frei leben - ohne Gewalt“ ge-
hisst – ein Zeichen und Appell
gegen die weltweite und alltäg-
liche Gewalt gegen Frauen.

Auch in Heilbronn: „Häusli-
che Gewalt geht uns alle an“, so
die städtische Frauenbeauf-
tragte Silvia Payer. „Mit der Ak-
tion wollen wir darüber infor-
mieren, wie sich Gewalt been-
den lässt und wo Betroffene Hil-
fe finden können.“ Auf den
Websites www.stärker-als-ge-
walt.de und www.heil-
bronn.de/frauen sind Informa-
tionen und Hilfsangebote ab-
rufbar. Zudem jährt sich zum
zweiten Mal das Projekt „Medi-
zinische Soforthilfe nach Ver-

Kirchheimer-Preis für Wiesendahl
Festakt am Dienstag, 23. November, im Rathaus – Anmeldungen bis 18. November

Professor Elmar Wiesendahl ist
der Träger des Otto Kirchhei-
mer-Preises 2021. Die mit 10 000
Euro dotierte Auszeichnung
wird am Dienstag, 23. Novem-
ber, 16.30 Uhr, im Rahmen eines
Festaktes im Großen Ratssaal
des Rathauses verliehen.

Wiesendahl erhält die Aus-
zeichnung für seine herausra-
genden Verdienste um die theo-
retische und empirische Partei-
enforschung mit den Schwer-
punkten Entwicklung und Wan-
del der Mitglieder- und Volks-
parteien sowie Organisations-
struktur von Parteien.

Die Laudatio hält Professorin
Ursula Münch, Direktorin der
Akademie für Politische Bil-
dung in Tutzing. Im Anschluss
an die Preisverleihung und den

Festvortrag diskutieren Wie-
sendahl und Münch mit dem
Politikwissenschaftler Profes-
sor Frank Decker, Universität
Bonn, zum Thema „Kennen die
Parteien ihre Zukunft?“. Mode-
riert wird die Podiumsdiskussi-
on von Katharina Thoms vom
Deutschlandradio.

„Die Auszeichnung ist ein be-
sonderes Geschenk an die Ge-
burtsstadt Otto Kirchheimers“,
freut sich Oberbürgermeister
Harry Mergel. „Dass Heilbronn
mit dem Preis dem großen Par-
teienforscher postum Anerken-
nung zollt und auch einen Bei-
trag zur Bedeutung der Partei-
enforschung leisten kann, er-
füllt uns mit Dankbarkeit und
Stolz zugleich“, sagt Mergel.

Der Otto Kirchheimer-Preis

erinnert an den Staatsrechts-
lehrer und Verfassungswissen-
schaftler Otto Kirchheimer
(1905-1965). Gestiftet wurde er
vom Ehepaar Gudrun Hotz-
Friese und Harald Friese. Preis-
träger waren bisher Professor
Ulrich von Alemann (2015), Pro-
fessor Oskar Niedermayer
(2017) und der ehemalige Präsi-
dent des Bundesverfassungs-
gerichts, Professor Andreas
Voßkuhle (2019). (red)

INFO: Eine Anmeldung zu der
Veranstaltung ist bis Donners-
tag, 18. November, möglich; Te-
lefon 07131 56-2250 oder E-
Mail: info-obm@heilbronn.de.
Es gelten die dann aktuellen Zu-
gangsregelungen der Corona-
Verordnung (3G oder 2G). Die
Teilnahme ist kostenfrei.

Kostenfreie Fahrt mit Bus und Bahn
Nulltarif an den vier Adventswochenenden – Schnuppertage für Gelegenheitsfahrer

Ein kleines vorweihnachtliches
Geschenk macht der Heilbron-
ner Hohenloher Haller Nahver-
kehr (HNV) allen Freunden der
öffentlichen Verkehrsmittel: An
allen vier Adventswochenen-
den sind Fahrten mit Bus, Bahn
und Stadtbahn im HNV-Binnen-
tarif kostenfrei.

Mit der Aktion will der HNV
neue Kunden im Stadt- und
Landkreis Heilbronn sowie im
Hohenlohekreis gewinnen. HNV-
Geschäftsführer Gerhard Gross
sagt: „Potenzielle Neukunden
können so die Vorteile nachhalti-
ger Mobilität im wahrsten Sinne
des Wortes selbst erfahren.“

Die HNV-Freifahrtage im Ad-
vent sind ein attraktives Ange-
bot für Gelegenheitskunden
und alle, die es noch werden
wollen. Und auch Stammkun-
den, für die es bereits mehrere
Aktionen zum Wiedereinstieg in
Bus und Bahn gegeben hat, pro-
fitieren von den Schnupperta-
gen: So kann zum Beispiel an
den vier Wochenenden ein
Abonnent mit einem zonenge-
bundenen Ticket das Gesamt-
netz zum Nulltarif befahren.

Darüber hinaus, so HNV-Ge-
schäftsführer Gross, sei bereits
der Umstieg im Advent ein klei-
ner Beitrag zum Klimaschutz

und die perfekte Gelegenheit
für alle überzeugten Autofah-
rer, doch einmal die Vorzüge
der öffentlichen Verkehrsmittel
zu testen.

„Zwar ist die Corona-Pande-
mie mit all ihren Einschränkun-
gen keineswegs vorüber, aber
es muss sich auch keiner vor ei-
ner erhöhten Ansteckungsge-
fahr in öffentlichen Verkehrs-
mitteln fürchten“, sagt Gross
und verweist auf nationale und
internationale Studien. (red)

INFO:Weitere Informationen
zu den HNV-Schnuppertagen
gibt es im Internet unter
www.h3nv.de.

Stadtzeitung
im Internet:

www.heilbronn.de/
stadtzeitung

Stadtzeitung
im Internet:

www.heilbronn.de/
stadtzeitung

Die Bagger rollen:
Ende Oktober haben die Bau-
arbeiten für den Bau eines neu-
en Recyclinghofs in der Ernst-
Abbe-Straße in Kirchhausen
begonnen. Das moderne Be-
triebskonzept für die künftige
Sammelstelle sieht unter an-
derem tiefergestellte Contai-
ner vor, die von einer höher lie-
genden Ebene komfortabel
befüllt werden können – ein
Treppensteigen während der
Entsorgung entfällt damit. Die
Entsorgungsbetriebe planen,
den neuen Recyclinghof vo-
raussichtlich im Frühjahr 2022
zu eröffnen. Gleichzeitig wird
dann der Recyclinghof in Bi-
berach geschlossen. (red/
Foto: Entsorgungsbetriebe)

Sperrung Saarbrückener Straße
Umfangreiche Sanierung von März bis November – Infoabend am 13. Februar

Von Claudia Küpper

Die Saarbrückener Straße 
muss saniert werden. Das 
Verbindungsstück zwischen 
Böckingen und Frankenbach 
weist Spurrillen auf, die As-
phaltschicht ist teils für die 
hohe Verkehrsbelastung nicht 
mehr ausreichend. Im Zuge 
der Sanierung werden auch die 
in der Straße verlegte Haupt-
wasserleitung erneuert sowie 
Gasleitungen saniert bzw. er-
gänzt. Dafür wird der Abschnitt 
der B 39 zwischen dem Orts-
ausgang Böckingen und der 
Leintalstraße in Frankenbach 
vom 1. März an neun Monate 
gesperrt.

Da die Saarbrückener Straße 
als Teil der B 39 sehr wichtig ist 
und eine Sperrung Beschwer-
lichkeiten für alle Verkehrsteil-
nehmer mit sich bringt, hat die 
Stadt alle Alternativen intensiv 
geprüft. „Aufgrund des Um-
fangs der Arbeiten kommen 
wir um eine Vollsperrung leider 
nicht umhin“, erklärt Bürger-
meister Andreas Ringle.

Die Baumaßnahmen star-
ten am 1. März mit Leitungs-
arbeiten verschiedener Lei-
tungsträger. Zunächst werden 
außerörtlich die Hauptwas-
serleitung, neue Gasleitungen 
und ein neuer Straßenentwäs-
serungskanal verlegt und eine 
neue Stromleitung installiert. 
Auch weitere Leerrohre und 
Glasfaser werden eingebaut.

Anschließend erfolgt die Sa-
nierung der Straße, außerorts 
im Vollausbau mit Erneuerung 
einschließlich des Straßenun-
terbaus. Innerorts erhält die 
Saarbrückener Straße, ein-
schließlich des Gehwegs, eine 
neue Deckschicht. Auch wird 
die Verbindung als Teilstück 
der Radroute Nordwest ausge-
baut.

Umleitungen ausgeschildert - 
auch Busverkehr betroffen

Während der Vollsperrung 
wird der Verkehr von und in 
Richtung Kirchhausen groß-
räumig über die Böllinger 
Höfe und die Neckartalstraße 
umgeleitet. Der Verkehr aus 

dem nordwestlichen Franken-
bach wird über Neckargartach 
(Würzburger Straße – Franken-
bacher Straße – Römerstraße) 
sowie in Richtung Leingarten 
(Leintalstraße) und Böckingen 
(Großgartacher Straße/B 293) 
geleitet. Zudem gibt es eine 
kleinräumige Umleitung für 
den Bus-, Fuß- und Radverkehr 
über das Feldwegenetz. Die 
Umleitungen werden rechtzei-
tig ausgeschildert. 

Änderungen im Busverkehr 
machen die Verkehrsbetriebe 
unter www.h3nv.de und an den 
Haltestellen bekannt.

Infoabend in Frankenbach 
am Montag, 13. Februar

Bei einer Infoveranstaltung am 
Montag, 13. Februar, 18 Uhr, 
Gemeindehalle Frankenbach, 
Würzburger Straße 36, infor-
miert die Stadt über die Bau-
arbeiten und Verkehrsführung 
während der Sperrung und 
beantwortet Fragen. Anlieger 
erhalten zudem Infos per Po-
steinwurf. Weitere Infos: www.
heilbronn.de/baustellen. 
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30, 40, 50, 60 – Was gilt wo?
Geschwindigkeiten im Heilbronner Straßennetz 

Von Claudia Küpper 

Laut Straßenverkehrsordnung 
beträgt die zulässige Höchst-
geschwindigkeit innerhalb 
geschlossener Ortschaften für 
alle Kraftfahrzeuge 50 km/h. 
Aus verschiedenen Gründen 
kann von dieser Regelung ab-
gewichen werden. Dabei gelten 
allerdings strenge Vorgaben. 
Die Heilbronner Stadtzeitung 
gibt Erklärungen für die un-
terschiedlichen Geschwindig-
keitsniveaus im Stadtgebiet.

Tempo 30 
hat viele Gründe

Tempo 30 gilt vor allem in 
Wohngebieten. Aus Gründen 
der Verkehrssicherheit ist es 
aber auch vielfach im „unmit-
telbaren Bereich“ von Kitas, 
Schulen, Senioren- und Pflege-
heimen oder Krankenhäusern 
angeordnet. Möglich ist dies 
jedoch nur da, wo die Einrich-
tungen einen direkten Zugang 
zur Straße haben. 

Darüber hinaus dient Tem-
po 30 dem Lärmschutz, und 

zwar in Straßen die laut dem 
Lärmaktionsplan der Stadt 
Heilbronn eine Lärmproble-
matik haben. Die Tempobe-
schränkung von 50 auf 30 km/h 
erzielt eine Lärmminderung 
von etwa drei Dezibel. Dies 
entspricht der Halbierung der 
Schallintensität. Derzeit findet 
die Lärmkartierung der Stufe 
IV statt. Die Ergebnisse werden 
in diesem Frühjahr im Bau- und 
Umweltausschuss vorgestellt.

Tempo 40 
zur Luftreinhaltung

Lärmschutz kombiniert mit 
Luftreinhaltung ist auch der 
Grund für die Beschränkung 
auf Tempo 40 in der Weinsber-
ger Straße, Ost-, Wollhaus- und 
Wilhelmstraße und auf der Al-
lee. Tempo 40 gilt aus Luftrein-
haltegründen vor allem im 
Heilbronner Innenstadtring. 

Festgelegt wurde es vom 
Regierungspräsidium Stuttgart 
(RP), das für die Stadt Heil-
bronn einen Luftreinhalteplan 
erstellt hat. Notwendig wurde 
dieser, weil die Stickoxidwerte 

(NOx) in der Vergangenheit an 
der Messstelle Weinsberger 
Straße regelmäßig den Jah-
resgrenzwert überschritten ha-
ben. Im vergangenen Jahr wur-
de im Stadtgebiet Heilbronn 
der Grenzwert von 40 Mikro-
gramm pro Kubikmeter (µg/
m³) zum dritten Mal in Folge 

unterschritten. Dennoch stellt 
das RP auf Nachfrage der Stadt 
Heilbronn noch keine Aufhe-
bung der Tempobeschränkung 
in Aussicht. Dazu fehlten gut-
achterliche Aussagen, die eine 
sichere Prognose der Grenz-
werteinhaltung auch ohne die 
eingeführten Maßnahmen zur 

Luftreinhaltung ermöglichten.

Tempo 60 
ist die Ausnahme

Die Straßenverkehrsordnung 
ermöglicht es auch, innerorts 
höhere Geschwindigkeiten zu-
zulassen, etwa Tempo 60 in der 
westlichen Saarlandstraße. 

Lärmschutz kombiniert mit Luftreinhaltung ist der Grund für die Beschränkung auf Tempo 40 wie hier 
auf der Allee. Tempo 40 gilt aus Luftreinhaltegründen vor allem im Innenstadtring. Foto: Ühlin

Stadt ehrt Jubilare
Weniger Altersjubilare, mehr Ehe-Jubiläen 

Seit Jahren steigt die Zahl der 
Hochbetagten an. Dies schlägt 
sich auch in der Ehrungsbilanz 
2022 nieder. Im vergangenen 
Jahr hat die Stadt Heilbronn 
3131 Personen altershalber ge-
ehrt.

Das sind zwar 198 weniger 
als 2021. Doch obwohl sich der 
Trend der sinkenden Altersju-
biläen der letzten beiden Jahre 
damit fortsetzt, liegen die Zah-
len deutlich über den Vorjah-
ren. So wurden 2012 nur 2343 
Jubilare altershalber geehrt. 

15 Heilbronnerinnen und 
Heilbronner feierten 2022 ih-
ren 100. Geburtstag, die älteste 
Heilbronnerin sogar ihren 106. 
Ehrentag.  

Anders bei den Ehejubiläen: 
Im Vergleich zu den Vorjahren 
bleibt ihre Zahl weiterhin sta-
bil. Hier wurden 486 Paare ge-
ehrt – drei mehr als im Vorjahr. 
245 Paare feierten 2022 ihre 
Goldene Hochzeit (50 Jahre), 
186 Paare ihre Diamantene 
Hochzeit (60 Jahre), 51 ihre Ei-
serne Hochzeit (65 Jahre). Vier 
Paaren gratulierte die Stadt zur 
Gnadenhochzeit (70 Jahre).

Darüber hinaus wurden 23 

Beschäftigte für ihre langjäh-
rige Tätigkeit in Heilbronner 
Betrieben und Firmen ausge-
zeichnet. 22 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wurden für 
ihre 40-jährige Zugehörigkeit 
zu einem Betrieb geehrt, eine 
Beschäftigte feierte sogar ihre 
50-jährige Zugehörigkeit. Da 
die Stadt Heilbronn Beschäftig-
te nur ehrt, wenn diese einen 
Antrag gestellt haben, schwan-
ken die Zahlen von Jahr zu 
Jahr. Ein Trend lässt sich daher 
nicht erkennen. 

Keine Auszeichnung gab es 
2022 für Lebensretter, auch ist 
keine Ehrenpatenschaft des 
Bundespräsidenten zur Geburt 
des siebten Kindes in einer Fa-
milie erfasst.

Insgesamt hat das Büro des 
Oberbürgermeisters 3640 Eh-
rungen für das Jahr 2022 ver-
zeichnet. (lk)

INFO: Die Stadt gibt der Heil-
bronner Stimme die Altersjubi-
läen ab dem 80. Geburtstag zur 
Veröffentlichung frei. Wer das 
nicht wünscht, sollte dies spä-
testens zwei Monate vor dem 
Festtag unter Telefon 07131 56-
2250 mitteilen.

Kindern ein Zuhause geben
Stadt Heilbronn sucht neue Pflegefamilien – Infos für Interessierte

Der Pflegekinderdienst der 
Stadt Heilbronn sucht Famili-
en, die in Heilbronn wohnen 
und gerne ein Pflegekind bei 
sich aufzunehmen wollen. „Wir 
brauchen vor allem Pflege-
familien, die die Kinder oder 
Jugendlichen mit viel Herz, 
Humor, Mut und Lebensfreude 
kurzfristig oder auf Dauer be-
gleiten, fördern und erziehen 
wollen“, sagt Kristina Follmann 
vom Pflegekinderdienst. 

Aktuell leben hier 140 Pfle-
gekinder auf Dauer in Pflege-
familien und werden durch das 
sechsköpfige Team des Heil-
bronner Pflegekinderdienstes 
eng begleitet. Zudem bietet 
die Stadt zur Unterstützung 
zusätzlich regelmäßig kosten-
freie Fortbildungs- und Austau-
schangebote für die Pflegefa-
milien an.

Denn wer sich dafür ent-
scheidet, ein Pflegekind auf-scheidet, ein Pflegekind auf-scheidet, ein Pflegekind auf
zunehmen, übernimmt Verant-
wortung für ein Kind, das nicht 
nur seinen Lieblingsteddy, 
sondern auch seine bisherige 
Lebensgeschichte mitbringt. 
Es ist entscheidend, dass die 
Pflegefamilie auf die konkreten 

Bedürfnisse des ihnen anver-
trauten Kindes eingehen und 
diesem die Geborgenheit und 
Stabilität schenken kann, die 
es bei seinen Eltern nicht mehr 
bekommt. 

Doch auch wenn die Eltern 
ihre Kinder nicht ausreichend 
versorgen konnten, sind und 
bleiben sie ein wichtiger Teil ih-
res Lebens. In der Herkunftsfa-
milie hat das Pflegekind seine 
Wurzeln, und so gehört es zu 
den Anforderungen an die Pfle-
gefamilie, gut mit den Eltern 
zusammenzuarbeiten.

Infoabend am 
Montag, 27. Februar 

Wer sich für die Aufnahme ei-
nes Pflegkindes interessiert, 
kann sich beim Infoabend des 
Pflegekinderdienstes am Mon-
tag, 27. Februar, 19.30 Uhr, Amt 
für Familie, Jugend und Senio-
ren, Wollhausstraße 20, näher 
informieren.  

Anmeldungen nimmt Kris-
tina Follmann unter Telefon 
07131 56-3863 oder per E-Mail 
an: kristina.follmann@heil-
bronn.de gerne entgegen.

Die Stadt Heilbronn sucht beständig Familien, die ein Pflegekind 
zu sich nehmen wollen. Foto: Depositphotos



Direkter Draht ins Rathaus
Naze Kurtaj arbeitet beim Telefonischen Bürgerservice und erspart Bürgern manchen unnötigen Gang aufs Rathaus

Von Achim Ühlin 

Wer unter der zentralen Ruf-Wer unter der zentralen Ruf-Wer unter der zentralen Ruf
nummer 56-0, beim Bürgerser-
vice unter 56-3800 oder bei der 
Zulassungsstelle unter 56-3636 
anruft, landet bei Naze Kurtaj 
und ihren neun Kolleginnen. 
Seit zwei Jahren arbeitet die 
23-jährige gebürtige Heilbron-
nerin beim Telefonischen Bür-
gerservice der Heilbronner 
Stadtverwaltung. 

„Das Spektrum der Kun-
denanliegen ist riesig“, erzählt 
Naze Kurtaj. Immerhin beglei-
tet die Stadtverwaltung ihre 
Bürgerinnen und Bürger von 
der Wiege bis zur Bahre. „Wir 
haben natürlich nicht alle Ant-
worten im Kopf parat“, sagt 
die gelernte Verwaltungsfach-
angestellte. Als Hilfe nutzt sie 
eine Datenbank, in der wichti-
ge Infos und Ansprechpartner 
hinterlegt sind. „So können wir 
einiges gleich beantworten. 
Geht das nicht, vermitteln wir 
an die entsprechenden Stellen 
weiter.“

Auch bei Fragen zu 

Anmeldungen, zum Führer-
scheinumtausch, Führungs-
zeugnissen und mehr berät der 
Bürgerservice. „Wir erklären 
aber auch, wie Bürger unsere 
Online-Dienste nutzen können 
und welche Unterlagen für be-
stimmte Anträge nötig sind“, so 
die Telefonexpertin. „So wollen 
wir Bürgern unnötige Gänge 

ins Rathaus ersparen.“ 

Seelentröster und 
Blitzableiter

Jeden Tag kommen zwischen 
500 und 600 Anrufe von Bür-
gern herein, in den Coro-
na-Hochzeiten waren es aber 
auch schon mal 1000. Kur-
taj selbst hat im Schnitt 80 

Gespräche pro Arbeitstag. Die 
Anrufe dauern unterschiedlich 
lang. „Gerade ältere Menschen, 
die alleine sind, haben ein 
großes Mitteilungsbedürfnis.“ 
Sich selbst sieht Kurtaj deshalb 
immer wieder auch als Seelen-
trösterin und Kummerkasten.

„Wir sind aber auch der Blitz-
ableiter, wenn Leute wütend 

sind“, sagt sie. „Wenn Anru-
fer ‚geladen‘ sind, bleibe ich 
freundlich und zeige Verständ-
nis. Meist können wir dann 
doch ganz normal miteinander 
reden.“ Es sei wichtig, immer 
freundlich, sachlich und ruhig 
zu bleiben. Sich nicht persön-
lich angegriffen zu fühlen. „Das 
lernt man mit der Zeit.“ 

In jüngster Zeit kommen 
zudem immer mehr Anrufe auf 
Englisch rein. „Da spürt man 
die internationale Ausrichtung 
unserer Hochschulen.“ Um 
auch solche Gespräche gut zu 
bestreiten, hat sie sich spezi-
elle Wörterlisten mit Fachaus-
drücken angelegt.

Wie übersteht Naze Kurtaj 
den Tag mit Dauergesprächen. 
„Da hilft vor allem viel trinken. 
Das Wasser mit Zitrone steht 
bei mir immer auf dem Tisch. 
Auch Tee und Kaffee helfen“, 
weiß die junge Frau.  Nach der 
Arbeit geht sie gerne ins Fit-
nessstudio, „Dampf ablassen“. 
Ansonsten lässt sie es ruhiger 
angehen. „Denn privat bin ich 
keine Quasselstrippe.“ 

Naze Kurtaj und ihre Kolleginnen vom Bürgerservice sind oft erste Ansprechpartner für die Bürger. 
Am Telefon setzt sie auf Freundlichkeit und Sachlichkeit. Foto: Ühlin

DAS HISTORISCHE FOTO

1973: Rosenberg-
Hochhaus

Was hier in die Höhe wächst, 
prägt die Heilbronner Skyline 
seit nunmehr 50 Jahren: Das 
Hochhaus am Rosenberg. Mit 
seinen 20 Stockwerken ist es 
fast so hoch wie der Kilian-
sturm. Der „Wohn-Riese“ soll-
te nach dem Shoppinghaus 
(1971) einen zweiten vertikalen 
Akzent setzen: Moderner Städ-
tebau, so dachte man Anfang 
der 1970er Jahre, führt in die 
Höhe. Auf dem Gelände der 
früheren Zuckerfabrik errich-
tete die Firma Wohnbau Ensle 
nach Plänen der Architekten 
Schaal ein Wohnquartier für 
insgesamt 3000 Menschen. 
Das Hochhaus war der zwei-
te Bauabschnitt und wurde in 
„modernster Tunnelbauweise“ 
hochgezogen. Bedenken we-
gen der Stadtsilhouette wies 
der Gemeinderat zurück: Die 
Entfernung von 800 Metern zur 
Kilianskirche sei ausreichend. 
Ende 1973 zogen die ersten 
Bewohner ein. Bei aller Kritik 
gilt bis heute: Die Aussicht „von 
oben“ ist grandios. (Miriam 
Eberlein /Foto: Fritz Friederich/ 
Stadtarchiv Heilbronn)
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Schadstoffsammlung
Am Samstag, 18. Februar, findet 
im Entsorgungszentrum Heil-
bronn, Vogelsangklinge 1, von 
8 bis 14 Uhr eine mobile Schad-
stoffsammlung statt.
Angenommen werden schad-
stoffhaltige Abfälle aus Privat-
haushalten in haushaltsübli-
cher Menge. Dazu gehören z. B. 
Batterien, Farb-  und Lackreste, 
Verdünner, Pflanzen- und Holz-
schutzmittel, Fleckentferner, 
Reinigungs- und Imprägnier-
mittel, Laugen, Quecksilber-
thermometer, Leuchtstoffröh-
ren, Energiesparlampen und 
sonstige Abfälle, die giftige bzw. 
umweltgefährdende Stoffe ent-
halten. 
Darüber hinaus nimmt das Ent-
sorgungsunternehmen Altöl 
gegen ein privatwirtschaftliches 
Entgelt von 50 Cent pro Kilo-
gramm an. 
Bitte die Sonderabfälle nicht 
einfach abstellen, sondern dem 

Fachpersonal direkt übergeben.

Behältermarken 2023 
Die Abfallgebührenbescheide 
mit den Behältermarken für das 
Jahr 2023 wurden von den Ent-
sorgungsbetrieben verschickt. 
Die Behältermarken für 2023 
müssen auf den Deckel des ent-
sprechenden Abfallbehälters 
aufgeklebt werden, bitte alle al-
ten Gebührenmarken entfernen. 
Haushalte, die noch keinen Ge-
bührenbescheid mit Behälter-
marken erhalten haben, sollten 
ihr Anliegen an die E-Mail-Ad-
resse: abfallgebuehren@heil-
bronn.de senden oder sich di-
rekt an die Entsorgungsbetriebe 
Abteilung Abfallgebühren, Cäci-
lienstraße 49 wenden.

Bereitstellung von Abfallbe-
hältern am Abfuhrtag
Außer einer gültigen Gebühren-
marke auf dem Deckel der Rest-
müllbehälter und der Biotonnen 

gibt es für die Bereitstellung 
aller Abfallbehälter zusätzlich 
noch ein paar wenige Regeln zu 
beachten:

 n Die Abfallbehälter müssen 
am Abfuhrtag um 7 Uhr am 
Straßenrand bereitstehen, 
die Bereitstellung ist ab dem 
Vorabend möglich.

 n Die Deckel der Abfallbehälter 
müssen zur Abfuhr geschlossen 
sein. Für einmalig anfallende 
Mehrmengen an Restmüll kön-
nen städtische Restmüllsäcke 
verwendet werden. Diese sind 
bei allen Bürgerämtern erhält-
lich und können am Abfuhrtag 
der Restmülltonne zur Abho-
lung bereitgestellt werden.

 n Abfallbehälter, die zum 
falschen Zeitpunkt oder mit 
falschem Inhalt bereitgestellt 
wurden, werden nicht geleert.

 n Nach der Leerung sollen die 
Abfallbehälter baldmöglichst 
auf das Grundstück zurückge-
stellt werden. (red)

abfallAKTUELL

Angebote wieder
per E-Mail

Brennholzversteigerung

Die Stadt Heilbronn versteigert 
Brennholz online. In den städ-
tischen Forstrevieren werden 
Brennholz lang und Flächen-
lose aus dem Wintereinschlag 
2022/2023 angeboten.

Die Verkaufsunterlagen für 
das Revier Heilbronn-West 
können unter www.heilbronn.
de/brennholzversteigerungen 
heruntergeladen oder per Mail 
an: forst@heilbronn.de ange-
fordert werden. Angebote kön-
nen bis Mittwoch, 8. Februar, 
per E-Mail an: brennholz@heil-
bronn.de abgegeben werden. 

Die Verkaufsunterlagen für 
das Revier Heilbronn-Ost ste-
hen ab Mittwoch, 8. Februar, 
über den oben genannten Weg 
zur Verfügung. Hierfür können 
Kaufinteressierte bis Mittwoch, 
15. Februar, per E-Mail ihr An-
gebot abgeben. (red)

INFO: Weitere Informatio-
nen zu Ablauf und Rahmenbe-
dingungen gibt es unter www.
heilbronn.de/brennholzver-
steigerungen. Auskünfte gibt 
das Forstamt unter Telefon 
07131 56-4143 oder per E-Mail 
an: forst@heilbronn.de.

JugendticketBW 
ab 1. März

Landesweit gültig

Mit dem JugendticketBW kön-
nen Schülerinnen und Schüler, 
Auszubildende sowie Studie-
rende unter 27 ab dem 1. März 
günstig ganz Baden-Württem-
berg entdecken.

Beim Heilbronner – Ho-
henloher – Haller Nahverkehr 
(HNV) löst das neue Ticket als 
HNV JugendticketBW ab März 
die bisherigen Abo-Angebote 
Sunshine-Ticket und KidCard 
U15 ab. Bestandskunden müs-
sen lediglich ihre Zustimmung 
zu den neuen Tarifbestimmun-
gen geben. 

Beantragt werden kann das 
JugendticketBW unter ande-
rem beim HNV-ABO-Center in 
Heilbronn. Es ist ein persönli-
ches Jahresabo. Der Preis liegt 
zum Start bei 30,42 Euro pro 
Monat, bezahlt wird in zwölf 
Monatsraten. Das Ticket kann 
für Fahrten in sämtlichen Bus-
sen und Bahnen des Nah- und 
Regionalverkehrs in ganz Ba-
den-Württemberg genutzt wer-
den. Ausgenommen ist nur der 
Fernverkehr. (red)

INFO: Mehr unter www.
h3nv.de/jugendticketbw

Immer aktuell - die städtische Webseite www.heilbronn.de

• Bebauungspläne der Stadt Heilbronn
• Bürgerservice von A bis Z
• Betreuungsangebote für Kinder
• Heilbronn-Newsletter

Immer aktuell - die städtische 
Webseite www.heilbronn.de

• Bebauungspläne der Stadt Heilbronn
• Bürgerservice von A bis Z
• Betreuungsangebote für Kinder
• Heilbronn-Newsletter

Tag der offenen Tür an Musikschule
Samstag, 11. Februar, 10 bis 13 Uhr – Instrumente entdecken

Musikinstrumente ausprobie-
ren oder die Musikalische Frü-
herziehung in Gruppenkursen 
kennenlernen – das geht am 
Samstag, 11. Februar, 10 bis 13 
Uhr, beim Tag der offenen Tür 
der Städtischen Musikschule 
Heilbronn. Für die Teilnahme 
ist keine Anmeldung erforder-
lich.

Breite Palette 
an Instrumenten

Folgende Unterrichtsfächer 
bzw. Instrumente können 
ausprobiert werden: Harfe, 
Violine, Pop-Violine, Viola, Vi-
oloncello, Kontrabass, Gitarre, 
Blockflöte, Querflöte, Oboe, 
Fagott, Klarinette, Saxophon, 
Klavier, Trompete, Posaune, 
Waldhorn, Euphonium, Tuba, 
Gesang, Schlagzeug, Musikali-
sche Früherziehung (für Kinder 
zwischen vier und sechs Jah-
ren) sowie Zwergenmusik 1 (für 
Kinder ab eineinhalb bis drei 
Jahren) und Zwergenmusik 2 
(für Kinder zwischen drei und 
vier Jahren). 

Die Kurse der Musikalischen 
Früherziehung (MFE) finden 

in Raum 3.09 (MFE-Saal) statt. 
Um 10 Uhr startet die Zwer-
genmusik für Kinder zwischen 
eineinhalb und vier Jahren 
mit Elternteil. Um 11 Uhr 
folgt die Musikalische Früher-
ziehung  1 für Kinder zwischen 
vier und fünf Jahren, ab 12 Uhr 
dann für Kinder zwischen fünf 
und sechs Jahren. Jedes Kind 
kann zu dem Kurs eine Begleit-
person mitbringen.

Beratung zur Anmeldung 
im Sekretariat

Die Unterrichtsplätze an der 

Städtischen Musikschule Heil-
bronn werden in der Reihen-
folge des Eingangs der Anmel-
dungen vergeben. Bei Fragen 
zur Anmeldung ist eine Bera-
tung am Tag der offenen Tür 
im Sekretariat der Musikschule 
möglich. 

Zu finden sind die Räume 
der Musikschule im Theater-
forum K3, Berliner Platz 12, 3. 
Stock, 74072 Heilbronn. (red)

INFO: Alle Infos gibt es auch 
auf der Internetseite der Städti-
schen Musikschule unter www.
musikschule.heilbronn.de.

Neue Stände gesucht
Gastro- und Weinstand auf Weindorf zu vergeben

Das Heilbronner Weindorf ist 
wohl das beliebteste Fest der 
Stadt. In den vergangenen Jah-
ren besuchten bis zu 300 000 
Besucher das Fest, das im Sep-
tember rund um das Rathaus 
stattfindet.

In diesem Jahr sind ein Gast-
ro-Stand und ein Weinstand 
neu zu vergeben (siehe auch 
Seite 10 und 11). Bewerben 
können sich Gastronomiebe-
triebe mit ansprechendem 
Stand und hochwertigem Spei-
senangebot aus den Bereichen 

Streetfood, Catering und Res-
taurant, das mit Wein kombi-
nierbar ist. Für den Weinstand 
können sich ausschließlich 
selbst produzierende Bieter 
oder Bietergemeinschaften be-
werben, die ihren Sitz in Heil-
bronn, im Heilbronner Land 
oder Hohenlohe haben. 

Interessenten können ihr 
Angebot bis zum 20. Februar 
bei der Heilbronn Marketing 
GmbH abgeben. (red)

INFO: www.heilbron-
ner-weindorf.de

Das Heilbronner Weindorf lockt im September immer Hundertau-
sende in die Stadt. Foto: HMG/Jürgen Häffner

Das eigene musikalische Talent kann an der Musikschule Heil-
bronn entfaltet werden. Foto: Adobestock.com/trancedrumer



Saunalandschaft 
genießen

Karten für Soleo-Sauna

Im Obergeschoss des Heil-
bronner Soleo wird wieder 
kräftig geschwitzt. Zwei Kar-
ten für die Saunalandschaft 
kann gewinnen, wer weiß, 
wann die Sauna in diesem 
Jahr wieder öffnete. 

Einsendeschluss ist Diens-
tag, 14. Februar: Stabsstelle 
Kommunikation, Marktplatz 
7, 74072 Heilbronn, E-Mail: 
kommunikation@heilbronn.
de. Teilnahmebedingungen: 
www.heilbronn.de/mitge-
raetselt_atb

Zwei Karten für die Aus-
stellung „Expressionismus 
Schweiz“ hat Elke Winkler 
gewonnen. Sie wusste, dass 
die Ausstellung noch bis ein-
schließlich Sonntag, 26. Feb-
ruar, geöffnet hat. (aci)

mitGERÄTSELT

WKO-Konzert „Frühe Erfolge, späte Erkenntnisse“ am Mittwoch, 
15. Februar, 19.30 Uhr, im Theodor-Heuss-Saal. Foto: Nikolaj Lund

TheaterTheater
Theaterkasse unter Telefon
07131 56-3050

HIGH SOCIETY
Musical von Cole Porter und 
Arthur Kopit.
9. und 15. Februar, 19.30 Uhr, 
Großes Haus.

SUNSET BOULEVARD
Musical von Andrew Lloyd
Webber, Don Black und
Christopher Hampton.
10., 11. und 19. Februar,
Großes Haus.

ROMEO UND JULIA
Schauspiel von William Shake-
speare.
Sonntag, 12. Februar, 19.30 Uhr, 
Großes Haus.

GLÜCK
Komödie von Eric Assous.
16., 17. und 18. Februar, 20 Uhr, 
Komödienhaus.

RUSALKA
Oper von Antonín Dvořák.
Samstag, 18. Februar, 19.30 Uhr, 
Großes Haus.

THEATERFRÜHSTÜCK
Zu „Gott", „Extrawurst" und 
„Nipple Jesus“.
Sonntag, 19. Februar, 10 Uhr, 
Oberes Foyer Großes Haus.

Städtische Museen
FÜHRUNG
Ausstellung „Expressionismus 
Schweiz“.
Sonntag, 12. Februar, 11.30 Uhr, 
Kunsthalle Vogelmann.

KUNSTGESPRÄCH
Ausstellung „Expressionismus 
Schweiz“.
Dienstag, 14. Februar, 14 Uhr, 
Kunsthalle Vogelmann.

LITERARISCHER RUNDGANG
Ausstellung „Expressionismus 
Schweiz“.
Donnerstag, 16. Februar, 17.30 
Uhr, Kunsthalle Vogelmann.

ENTDECKUNGSTOUR
Ausstellung „Expressionismus 
Schweiz“ für kleine und große 
Besucher.

Sonntag, 18. Februar, 15.30 Uhr, 
Kunsthalle Vogelmann.

FERIENWORKSHOPS
Kunstvolle Masken.
Dienstag, 21. Februar, 10 Uhr, 
Museum im Deutschhof.

Heute fühle ich mich bunt.
Mittwoch, 22. Februar, 11 Uhr, 
Kunsthalle Vogelmann.

Leben in der Eis- und Steinzeit.
Donnerstag, 23. Februar, 10 Uhr,
Museum im Deutschhof.

Stadtbibliothek
WORKSHOP
English writing.
Samstag, 11. Februar, 13.30 Uhr, 
Bibliothek LIV, Bildungscampus.

SPIELECLUB...
… für Erwachsene.
Montag, 13. Februar, 18 Uhr, 
Musikschule im K3.

LiteraturhausLiteraturhaus
Anmeldung unter www.digi-  
nights.com/literaturhaus

LESUNG
Christian Baron: „Schön ist
die Nacht“.
Donnerstag, 23. Februar, 19 Uhr, 
Trappenseeschlösschen.

Dies & Das
FACHBEREICHSKONZERT
der Streicher der Städtischen 
Musikschule.
Freitag, 10. Februar, 18.30 Uhr, 
Musikschule im K3.

FÜHRUNG
Heilbronn backstage.
Samstag, 11. Februar, 14 Uhr, 
Theaterbrunnen.

ABENTEUERKABARETT
Liese-Lotte Lübke "Und wenn 
schon...".
Samstag, 11. Februar, 20 Uhr, 
Kulturkeller.

FÜHRUNG
Der Theresienturm.
Mittwoch, 15. Februar, 11.30 Uhr, 
Theresienwiese.

terminPLANER

Die Volkshochschule Heilbronn hat in ihrem Frühjahrssemester wieder ein attraktives Kursprogramm 
zusammengestellt. Foto: VHS Heilbronn/Dietmar Strauß, Besigheim

Mit Bildung Menschen stärken
VHS-Frühjahrssemester startet am 27. Februar – Lernwelten im Fokus

Mit mehr als 1500 Angeboten 
startet die Heilbronner Volks-
hochschule (VHS) ins neue 
Semester. Die Themenreihe 
„Lernwelten“ spannt einen 
weiten thematischen Bogen 
von der Heilbronner Bildungs-
geschichte bis zur künstlichen 
Intelligenz, die das Lernen von 
morgen unterstützen wird. 

Neu sind die „Bildungshap-
pen in der Mittagspause“, die 
anregende Kurzformate aus 
den Bereichen Fremdsprachen, 
Literatur und Kunstgeschichte 
präsentieren. 

Zahlreiche VHS-Angebo-
te helfen, den Alltag besser 

zu meistern: Neu ist etwa ein 
„Letzte-Hilfe-Kurs“, der Basis-
wissen für die Begleitung von 
Sterbenden vermittelt. 

Der VHS-Gesundheitsbe-
reich plant unter anderem Vor-
tragsabende zu „Schlafstörun-
gen“ und zu „Essstörungen bei 
Kindern und Jugendlichen“. 
Mehr als 400 Bewegungs- und 
Entspannungskurse laden zum 
Mitmachen ein. 

Interessierte können zudem 
Kurse in 23 Fremdsprachen be-
legen. Weitere Kurse fördern 
persönliche Schlüsselkompe-
tenzen. Ein breites Spektrum 
von Grund- und Aufbaukursen 

im Bereich EDV und Finanz-
wirtschaft ergänzt das Ange-
bot. Und im Bereich „Schule, 
Grundbildung“ hält die VHS 
vielfältige Lernförder- und Prü-
fungsvorbereitungskurse für 
Schüler vor. (red)

INFO:  Das gedruckte 
VHS-Programm wird Kunden 
per Post zugesandt und liegt 
in der VHS im Deutschhof so-
wie in der Tourist–Info zur 
Mitnahme bereit. Alle Kursan-
gebote finden sich im Internet 
unter www.vhs-heilbronn.de. 
Anmeldung und weitere Infor-
mationen unter Telefon 07131 
9965-0.

Erfolgreiche
junge Talente

Jugend musiziert

Beim 60. Regionalwettbe-
werb „Jugend musiziert“ für 
die Stadt und den Landkreis 
Heilbronn waren die Teilneh-
menden sehr erfolgreich. Die 
208 jungen Talente erreichten 
insgesamt 210 Preise in 155 
Wertungen. Von den vergebe-
nen 154 ersten Preisen wurden 
79 mit einer Weiterleitung an 
den Landeswettbewerb ausge-
zeichnet. 56 Mal wurde zudem 
ein zweiter Preis und zwei Mal 
ein dritter Preis vergeben. 

Die Ergebnisse des Regio-
nalwettbewerbes sind unter 
https://musikschule.hei l -
bronn.de/jumu abrufbar. (red)

INFO: Ein Preisträgerkon-
zert mit Wettbewerbsteilneh-
merinnen und -teilnehmern ist 
für Freitag, 17. Februar, 18.30 
Uhr, in der Kreissparkasse „Un-
ter der Pyramide“ geplant. Der 
Eintritt ist kostenfrei. Tickets 
unter www.pyramide.hn. 

Zeller liest aus 
„Unterm Teppich“

Mittwoch, 15. Februar

Die in Tübingen lebende Lyri-
kerin Eva Christina Zeller ist am 
Mittwoch, 15. Februar, 19 Uhr, 
im Literaturhaus im Trappen-
seeschlösschen zu Gast. In der 
Reihe „Über Gott und die Welt 
sprechen“ liest sie aus ihrem 
ersten autofiktionalen Roman 
„Unterm Teppich“. 

Mit poetischer Präzision 
beschreibt die vielfach ausge-
zeichnete Autorin darin das 
Aufwachsen eines Mädchens 
in einer Pfarrersfamilie: Kind-
heit, Pubertät und Erwach-
senwerden sind geprägt von 
Momenten des Glücks und 
traumatischen Erlebnissen, 
von Identität und Intimität, von 
Verlust und Erinnerung. Anein-
andergereiht ergeben diese Mi-
niaturen die Lebensgeschichte 
eines weiblichen Ichs. (red)

INFO: Tickets sind für zehn 
Euro unter www.diginights.
com/literaturhaus erhältlich. 
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Beschränkte Ausschreibung - aufgrund des Ausscheidens eines Bestandsbeschickers - für einen Speisenstand auf dem Heilbronner Weindorf 2023
Der Weinbau und die umgebenden 
Weinberge sind ein für die Stadt Heil-
bronn stark prägendes Element. Das 
jeweils im September stattfindende 
Heilbronner Weindorf rund um das 
historische Heilbronner Rathaus, ist 
überregional wirkend und für die Stadt 
eine der imageträchtigsten Veranstal-
tungen.

An 11 Tagen – von Donnerstag bis 
Sonntag der darauffolgenden Woche 
- können Weinfreunde aus über 320 
verschiedenen Weinen und Winzersek-
ten ihre Favoriten aus Heilbronn, dem 
Heilbronner Land und Hohenlohe an 
den liebevoll geschmückten Ständen 
probieren. 

Vielfältige regionale Köstlichkeiten, 
tägliche Weinführungen, ansprechen-
de Dekoration und Live-Bands sind 
Garant für stimmungsvolle Stunden. 
Erwartet werden bis zu 300.000 Besu-
cher. Die Heilbronn Marketing GmbH 
sorgt für die überregionale Vermark-
tung dieser Veranstaltung.

Ein hochwertiges und abwechs-
lungsreiches Speisenangebot hat 
auf dem Heilbronner Weindorf eine 
große Bedeutung. Wegen Ausschei-
dens eines Anbieters, schreibt die 
Heilbronn Marketing GmbH (im 
Folgenden Verpächterin) hiermit 
einen Speisenstand für den Bereich 
Lohtorstraße in einer Maximalgröße 
von ca. 6 Meter Länge x 4 Meter Tiefe 
(inklusive Dachüberstand) für das 
Heilbronner Weindorf 2023 aus. Der 
angeschlossene Laubenbereich mit 
ca. 80 Sitzplätzen, ist vom Bewer-
ber inkl. Handling der Reservierung 
für Gruppen, zu bewirtschaften. 

Außer den genehmigten Speisen 
dürfen nur alkoholfreie Getränke 
und mit der Weindorfgemeinschaft 
abgestimmte Weine von auf dem 
Weindorf zugelassenen Anbietern 
angeboten werden. Ausschließlich 
der Verpächterin obliegt die Vergabe 
der Werberechte im Laubenbereich 
– derzeit vergeben an eine regionale 
Bank. 

Das Standgeld beträgt 5.500 Euro net-
to und es ist zuzüglich der Sicherheits-
gebühr (derzeit 500,00 Euro netto) bis 
zum 30. April 2023 zu bezahlen.

Bewerben können sich Gastronomie-
betriebe mit einem ansprechenden 
Stand und hochwertigem, attraktivem 
Speisenangebot aus den Bereichen 
Streetfood, Catering und Restaurant 
sowie mit einer großen Erfahrung in 
der Bewirtung bei Freiluftveranstaltun-
gen. Entsprechende Referenzen sind 
beizulegen. Die Bewerber haben ihren 
Sitz in der Region Heilbronn, Heilbron-
nerLand und Hohenlohe und/oder ver-
arbeiten überwiegend regionale Pro-
dukte und zum Wein typische Speisen.

Bewerbungen sind schriftlich mit aus-
sagekräftigem Foto oder aussagekräf-sagekräftigem Foto oder aussagekräf-sagekräftigem Foto oder aussagekräf
tiger Skizze des Verkaufsstandes, der 
Beschreibung des Gesamtkonzepts 
(u.a. den innovativen und/oder krea-
tiven Elementen des Konzepts), einer 
Darstellung des zum Verzehr beab-
sichtigten Sortiments an Speisen so-
wie der vorgesehenen Dekoration und 
dem Nachweis der Betriebshaftpflicht-
versicherung einzureichen. 

Den Zuschlag erhält der Bieter, der 
die maßgeblichen, sachbezogenen 

Kriterien am besten erfüllt, d. h. in der 
Punktebewertung die höchste Punkt-
zahl erzielt.

Maßgebliche sachbezogene Kriterien 
nach Punktebewertung (insgesamt 
100 Punkte) für die Vergabe sind:

Punktebewertung:
· Innovation und Kreativität der Spei-

senpräsentation und vorgesehenes 
äußeres Erscheinungsbild des Ver-
kaufsstandes auf dem Heilbronner 
Weindorf wie beispielsweise Wirkung 
von außen, Lichtgestaltung, Auftei-
lung, Dekoration, Warenpräsentation, 
… (bitte Bild oder Zeichnung beifügen) 
und Konzept für den Laubenbereich :
bis 25 Punkte

· Innovation und Kreativität des Spei-
senangebots sowie Speisenaffinität 
zum bestehenden Weinangebot:
bis 25 Punkte

· Referenzen und Erfahrungen in 
der Veranstaltungsgastronomie:
bis 20 Punkte

· Verwendung regionaler, frischer Pro-
dukte (aus ökologischem Anbau): 
bis 15 Punkte

· Ergänzung zum bereits auf 
dem Weindorf angebote-
nen Sortiment (Doppelun-
gen sollen vermieden werden:
bis 15 Punkte

Bewertet werden nur Angebotsleis-
tungen, die in den Bewerbung-/Ange-
botsunterlagen unter entsprechender 
Bezugnahme auf die Vergabekriterien 
aufgeführt sind.

Bei Punktgleichheit entscheidet das  

Los.

Die Entscheidung über die Vergabe ob-
liegt der Jury mit Vertretern der Heil-
bronn Marketing GmbH in Abstimmung 
mit je einem Vertreter der Arbeits-
gemeinschaft Heilbronner Weindorf, 
des Verkehrsvereins Heilbronn, des 
Verbands der Schausteller und Markt-
kaufleute Baden-Württemberg, der 
Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg Studiengang Foodmanagement/
Wein-Technologie-Management in 
Heilbronn, des Staatsweinguts Weins-
berg, des Weininstituts Württemberg, 
des Weinbauverbands Württemberg, 
der Württembergischen Weinkönigin 
und einem Vertreter von Schmeck 
den Süden Baden-Württemberg (je 
eine Stimme) allein auf Grundlage der 
Punktebewertung zu den sachbezoge-
nen Kriterien. 

Aus dem Zuschlag für das Jahr 2023 
besteht kein Anspruch für die Folge-
jahre. Die Heilbronn Marketing GmbH 
behält sich im Falle einer entsprechen-
den Wieder-Bewerbung des Bieters/
der Bietergemeinschaft vor, an den 
Bieter/die Bietergemeinschaft, der/
die den Zuschlag für das Heilbronner 
Weindorf 2023 erhält und alle Anfor-
derungen beim Heilbronner Weindorf 
2023 vollumfänglich erfüllt hat und ge-
währleistet erscheint, dass dies auch 
künftig der Fall sein wird, über das Jahr 
2023 hinaus einen Speisenstand beim 
Heilbronner Weindorf ohne separate 
Ausschreibung zu vergeben. Eine jähr-
liche Bewerbung ist notwendig.

Wir bitten Sie bei Ihrem Interesse um 
Abgabe Ihres schriftlichen Angebotes 

mit den von Ihnen gebotenen Leistun-
gen in einem entsprechend gekenn-
zeichneten verschlossenen Umschlag 
bis spätestens 20. Februar 2023, 12 
Uhr (Ausschlusstermin), adressiert an:Uhr (Ausschlusstermin), adressiert an:Uhr

Heilbronn Marketing GmbH
z. Hd. Herrn Geschäftsführer Steffen 
Schoch
Kirchbrunnenstraße 3
74072 Heilbronn

Bewerbungen die verspätet eingehen, 
werden nicht berücksichtigt.

Bewerbungen mit unvollständigen 
oder falschen Angaben werden nicht
berücksichtigt.

Die Bewerbung begründet keinen
Rechtsanspruch auf Zulassung zum 
Heilbronner Weindorf 2023. Zu- und 
Absagen erfolgen einzig und allein 
auf Grundlage der Punktebewertung 
zu den sachbezogenen Kriterien. Eine 
Zusage begründet keinen Rechtsan-
spruch auf einen bestimmten Platz. 
Die Verkaufseinrichtungen sind selbst 
zu stellen. Anfahrten und der Aufbau 
ohne schriftliche Zulassung sind un-
tersagt. Eine Haftung, dass das Heil-
bronner Weindorf 2023 tatsächlich 
stattfindet, wird nicht übernommen. 
Der Eingang der Bewerbung wird nicht 
bestätigt.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen 
Heilbronn Marketing GmbH  
Steffen Schoch
Geschäftsführer 

ppa. Klaus Meyer
Prokurist  

Ausschreibungskriterien - Zusatzinformationen für die Bewerber -
Genehmigungen
Die Speisen dürfen nicht in Kunststoff-Die Speisen dürfen nicht in Kunststoff-Die Speisen dürfen nicht in Kunststoff
gefäßen oder -tellern abgegeben wer-
den. Feste Speisen, wie z. B. Pommes 
frites oder Schupfnudeln dürfen nur 
mit Mehrweggeschirr oder in Papp-
schalen (kein Plastik) verkauft wer-
den. Außer den genehmigten Speisen 
dürfen nur alkoholfreie Getränke und 
mit der Weindorfgemeinschaft abge-
stimmte Weine von auf dem Weindorf 
zugelassenen Anbietern angeboten 
werden.

Die Speisestände müssen über einen 
Fettabscheider DIN 4040 verfügen, 
bevor das Abwasser in die Abwasser-
schächte eingeleitet wird (§ 18 der Ab-
wassersatzung der Stadt Heilbronn).

Pachtbeginn/Pachtende
Der Pachtvertrag beginnt mit dem von 
der Verpächterin festgesetzten Auf-der Verpächterin festgesetzten Auf-der Verpächterin festgesetzten Auf
bautag. 

Der Pachtvertrag endet mit Beendi-
gung des Abbaus. 

Sofern betriebliche Verhältnisse den 
Aufbau früher notwendig machen, be-
darf dies einer besonderen Vereinba-
rung zwischen den Vertragspartnern.

Betriebs- und Öffnungszeiten
Donnerstag 07. September 2023
15:00 – 23:00 Uhr
Freitag 08. September 2023
15:00 – 23:00 Uhr
Samstag 09. September 2023
13:00 – 23:00 Uhr
Sonntag 10. September 2023

13:00 – 22:00 Uhr 
Montag 11. September 2023 
bis Donnerstag 14. September 2023
15:00 – 23:00 Uhr
Freitag 15. September 2023
15:00 – 23:00 Uhr
Samstag 16. September 2023
13:00 – 23:00 Uhr
Sonntag 17. September 2023
13:00 – 22:00 Uhr 

Betischung, Bestuhlung, 
Ausschmückung
Das Weindorf wird von der Verpäch-
terin mit Sitzgelegenheiten aus-
gestattet. Das Aufstellen weiterer 
Tische und Stühle - außerhalb des 
Sitzplatzangebots der Laube - ist aus 
Sicherheitsgründen nicht zugelassen. 
Ausnahmen sind mit der Verpächterin 
abzustimmen. 

Als Sonnen- und Regenschutz sind nur 
Schirme in Sandfarben oder Weinrot, 
allenfalls mit dezenter Eigenwerbung, 
zugelassen.

Die Verpächterin besorgt die Aus-
schmückung des gesamten Weindorf-schmückung des gesamten Weindorf-schmückung des gesamten Weindorf
geländes. Die Ausschmückung der 
Stände ist Sache des jeweiligen Päch-
ters/der jeweiligen Pächterin. Auf eine 
ansprechende Ausschmückung und 
Warenpräsentation ist besonders Wert 
zu legen.

Reinigung, Toiletten 
Die Gesamtreinigung des Weindorf-Die Gesamtreinigung des Weindorf-Die Gesamtreinigung des Weindorf
geländes wird von der Verpächterin 
übernommen. Toilettenpersonal wird 
von der Verpächterin gestellt.

Es stehen öffentliche Toiletten am 
Marktplatz zur Verfügung. Von der Ver-
pächterin werden folgende Toiletten 
eingerichtet und betreut:

· 3 Wagen in der Lohtorstraße und 
Lammgasse

· 1 Wagen in der Rosengasse inkl. Be-
hindertentoiletten

· 1 Wagen am Rathausinnenhof.

Der Pächter/die Pächterin verpflichtet 
sich 

· täglich um den Stand im Umkreis von 
10 m die ständige Reinigung vorzu-
nehmen,

· am Stand geeignete Müllbehältnisse 
für Abfälle aller Art bereitzustellen.

Die Arbeitsgemeinschaft der Wein-
gärtnergenossenschaften auf dem 
Weindorf (WG‘s und private Wein-
güter) und die Imbissbetriebe des 
Weindorfes sind verpflichtet, während 
der Dauer des Weindorfes auf ihre 
Kosten einen Sammeldienst für Wein-
flaschen und einen Abräumdienst für 
Speisereste und sonstigen Abfällen 
von Tischen einzurichten.

Der Sammel- und Abräumdienst ist für 
die Sauberkeit und ordnungsgemäße 
Durchführung der HMG gegenüber 
verantwortlich. Anordnungs- und wei-
sungsbefugt gegenüber dem Sammel- 
und Abräumdienst ist die Heilbronn 
Marketing GmbH.

Die Abrechnung des Kostenbeitrages 
für den Sammel- und Abräumdienst 
wird über die Genossenschaftskellerei 
Heilbronn eG abgewickelt.

Werbung 
Die Werbung für das Heilbronner 
Weindorf wird von der Arbeitsgemein-
schaft der Weindorfbeschicker (Wein-
bau- und Imbissbetriebe) umlagefi-
nanziert vorgenommen. 
Der Pächter/die Pächterin ist verpflich-
tet, sich an der Werbeumlage anteil-
mäßig zu beteiligen. Die Abrechnung 
des Kostenbeitrags für die Werbung 
wird über die Genossenschaftskellerei 
Heilbronn - Erlenbach - Weinsberg eG 
abgewickelt.

Stromzufuhr
Die Verpächterin verpflichtet sich, die 
elektrische Zuleitung zum Stand bis 
spätestens Mittwoch, den 6. Septem-
ber 2023 auf ihre Kosten bis zu 3 kW/h 
installieren zu lassen.
Kosten von Stromzuleitungen, die 
über 3 kW/h hinausgehen, sind im 
Pachtzins nicht enthalten und werden 
dem Pächter/der Pächterin zusätzlich 
berechnet.

Alle Stände müssen mit einem Vertei-
lerkasten mit FI-Schalter ausgestattet 
sein. Stände ohne FI-Schalter werden 
nicht angeschlossen.

Reinigungskosten
Die tägliche Reinigung des Geländes 
wird von der Verpächterin in Auftrag 
gegeben und bezahlt.  

Aufsichts- und Ordnungsdienst
Den Weisungen, der von der Ver-
pächterin beauftragten Personen des 
Ordnungsdienstes (Kontrolldienst, 

Security), ist unverzüglich Folge zu 
leisten. Das Weisungsrecht der Beam-
ten des Polizeivollzugsdienstes sowie 
des Ordnungsamtes der Stadt Heil-
bronn bleibt hiervon unberührt.

Versicherungen
Der Pächter/die Pächterin übernimmt 
für den von ihm/ihr aufgestellten 
Stand und der von ihm/ihr aufge-
stellten Gegenstände die gesetzliche 
Haftpflicht wie ein Grundstückseigen-
tümer und hat dieses Risiko zu versi-
chern. Der Nachweis ist durch Vorlage 
der Versicherungspolice zu erbringen.

Brandschutz
Alle Stände müssen einen Feuerlö-
scher P 6 DIN 14406 im Stand haben. In 
Verkaufsständen, in denen Fritteusen 
o.ä. aufgestellt und betrieben werden, 
ist ein Fettbrandlöscher bzw. ein Lö-
scher der Brandklasse A, B, F vorzuhal-
ten. Wird mit offenem Feuer umgegan-
gen, ist zum Ablöschen brennender 
Personen zusätzlich eine Löschdecke 
nach DIN EN 1869 am jeweiligen Stand 
vorzuhalten. 

Für Gasgeräte und Gasheizungen gel-
ten die gesetzlichen Betriebsvorschrif-ten die gesetzlichen Betriebsvorschrif-ten die gesetzlichen Betriebsvorschrif
ten. Bei Verwendung von Flüssiggas 
ist zwingend das Merkblatt der Feu-
erwehr Heilbronn „Verwendung von 
Flüssiggas bei Veranstaltungen und 
Großveranstaltungen“, besonders in 
Verbindung mit Unfallverhütungsvor-
schriften ASI 8.04,, zu beachten und die 
darin enthaltenen Vorgaben umzusetdarin enthaltenen Vorgaben umzuset-
zen.
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Ausschreibungskriterien - Zusatzinformationen für die Bewerber -
Genehmigungen
Der Pächter/die Pächterin hat beim 
Ordnungsamt der Stadt Heilbronn 
die Gestattung nach        § 12 Gaststät-
tengesetz (GastG) zu beantragen. Die 
Kosten für die Gestattung sind vom 
Pächter/Pächterin zu tragen. Es dür-
fen nur Waren, die in der Gestattung 
aufgeführt sind, verkauft werden. Die 
in der Gestattung aufgeführten Aufla-
gen sind einzuhalten.

Der Ausschank von Alkohol an Ju-
gendliche unter 16 Jahren ist verbo-
ten. Der Wein und Sekt darf nur in den 
offiziellen Heilbronner Weindorf-Stil-
gläsern oder in Flaschen ausgegeben 
werden.

Pachtbeginn/Pachtende
Der Pachtvertrag beginnt mit dem 
von der Verpächterin festgesetzten 
Aufbautag. 
Der Pachtvertrag endet mit Beendi-
gung des Abbaus. 
Sofern betriebliche Verhältnisse den 
Aufbau früher notwendig machen, 
bedarf dies einer besonderen Verein-
barung zwischen den Vertragspart-
nern.

Betriebs- und Öffnungszeiten
Donnerstag 07. September 2023
15:00 – 23:00 Uhr
Freitag 08. September 2023
15:00 – 23:00 Uhr
Samstag 09. September 2023
13:00 – 23:00 Uhr
Sonntag 10. September 2023
13:00 – 22:00 Uhr 

Montag 11. September 2023 
bis Donnerstag 14. September 2023
15:00 – 23:00 Uhr
Freitag 15. September 2023
15:00 – 23:00 Uhr
Samstag 16. September 2023
13:00 – 23:00 Uhr
Sonntag 17. September 2023
13:00 – 22:00 Uhr 

Betischung, Bestuhlung, Aus-
schmückung
Das Weindorf wird von der Verpäch-
terin mit Sitzgelegenheiten ausge-
stattet. Das Aufstellen weiterer Tische 
und Stühle ist aus Sicherheitsgrün-
den nicht zugelassen. Ausnahmen 
sind mit der Verpächterin abzustim-
men. 

Der Pächter/die Pächterin des 
Weinstands verpflichtet sich, 5 große 
Stehfässer und 3 Schirme als Sonnen- 
und Regenschutz und zum Abstellen 
von Speisen und Getränken im un-
mittelbaren Umkreis des Standes 
aufzustellen. Für die Schirme sind 
nur solche in Sandfarben oder Wein-
rot, allenfalls mit dezenter Eigenwer-
bung, zugelassen.

Die Verpächterin besorgt die Aus-
schmückung des gesamten Weindorf-schmückung des gesamten Weindorf-schmückung des gesamten Weindorf
geländes.  
Die Ausschmückung des Standes ist 
Sache des jeweiligen Pächters/der je-
weiligen Pächterin. 
Auf eine ansprechende Ausschmü-
ckung und Warenpräsentation ist be-
sonders Wert zu legen.

Reinigung, Toiletten 
Die Gesamtreinigung des Weindorf-Die Gesamtreinigung des Weindorf-Die Gesamtreinigung des Weindorf
geländes wird von der Verpächterin 
übernommen. Toilettenpersonal wird 
von der Verpächterin gestellt.

Es stehen öffentliche Toiletten am 
Marktplatz zur Verfügung. Von der 
Verpächterin werden folgende Toilet-
ten eingerichtet und betreut:

· 3 Wagen in der Lohtorstraße und 
Lammgasse

· 1 Wagen in der Rosengasse inkl. Be-
hindertentoiletten

· 1 Wagen am Rathausinnenhof.

Der Pächter/die Pächterin verpflichtet 
sich 

· täglich um den Stand im Umkreis 
von 10 m die ständige Reinigung 
vorzunehmen,

· am Stand geeignete Müllbehältnisse 
für Abfälle aller Art bereitzustellen.

Die Arbeitsgemeinschaft der Wein-
gärtnergenossenschaften auf dem 
Weindorf (WG‘s und private Wein-
güter) und die Imbissbetriebe des 
Weindorfes sind verpflichtet, wäh-
rend der Dauer des Weindorfes auf 
ihre Kosten einen Sammeldienst für 
Weinflaschen und einen Abräum-
dienst für Speisereste und sonstigen 
Abfällen von Tischen einzurichten.

Der Sammel- und Abräumdienst ist 
für die Sauberkeit und ordnungsge-
mäße Durchführung der HMG gegen-
über verantwortlich. Anordnungs- 
und weisungsbefugt gegenüber dem 

Sammel- und Abräumdienst ist die 
Heilbronn Marketing GmbH.

Die Abrechnung des Kostenbeitrages 
für den Sammel- und Abräumdienst 
wird über die Genossenschaftskelle-
rei Heilbronn eG abgewickelt.

Werbung
Die Werbung für das Heilbronner 
Weindorf wird von der Arbeitsge-
meinschaft der Weindorfbeschicker 
(Weinbau- und Imbissbetriebe) umla-
gefinanziert vorgenommen. 
Der Pächter/die Pächterin ist ver-
pflichtet, sich an der Werbeumlage 
anteilmäßig zu beteiligen. Die Ab-
rechnung des Kostenbeitrags für die 
Werbung wird über die Genossen-
schaftskellerei Heilbronn eG abgewi-
ckelt.

Stromzufuhr
Die Verpächterin verpflichtet sich, die 
elektrische Zuleitung zum Stand bis 
spätestens Mittwoch, den 6. Septem-
ber 2023 auf ihre Kosten bis zu 3 kW/h 
installieren zu lassen.
Kosten von Stromzuleitungen, die 
über 3 kW/h hinausgehen, sind im 
Pachtzins nicht enthalten und wer-
den dem Pächter/der Pächterin zu-
sätzlich berechnet.
Alle Stände müssen mit einem Vertei-
lerkasten mit FI-Schalter ausgestattet 
sein. Stände ohne FI-Schalter werden 
nicht angeschlossen.

Reinigungskosten
Die tägliche Reinigung des Geländes 

wird von der Verpächterin in Auftrag 
gegeben und bezahlt.  

Aufsichts- und Ordnungsdienst
Den Weisungen, der von der Verpäch-
terin beauftragten Personen des Ord-
nungsdienstes (Kontrolldienst, Secu-
rity), ist unverzüglich Folge zu leisten. 
Das Weisungsrecht der Beamten des 
Polizeivollzugsdienstes sowie des 
Ordnungsamtes der Stadt Heilbronn 
bleibt hiervon unberührt.

Versicherungen
Der Pächter/die Pächterin übernimmt 
für den von ihm/ihr aufgestellten 
Stand und der von ihm/ihr aufge-
stellten Gegenstände die gesetzliche 
Haftpflicht wie ein Grundstückseigen-
tümer und hat dieses Risiko zu versi-
chern. Der Nachweis ist durch Vorlage 
der Versicherungspolice zu erbringen. 

Brandschutz
Alle Stände müssen einen Feuerlö-
scher P 6 DIN 14406 im Stand haben. 
Für Gasgeräte und Gashei-
zungen gelten die gesetzli-
chen Betriebsvorschriften. 
Bei Verwendung von Flüssiggas ist 
zwingend das Merkblatt der Feuer-
wehr Heilbronn „Verwendung von 
Flüssiggas bei Veranstaltungen und 
Großveranstaltungen“, besonders in 
Verbindung mit Unfallverhütungsvor-
schriften ASI 8.04, zu beachten und 
die darin enthaltenen Vorgaben um-
zusetzen.

Beschränkte Ausschreibung - aufgrund des Ausscheidens eines Bestandsbeschickers - für einen Weinstand auf dem Heilbronner Weindorf 2023
Der Weinbau und die umgebenden 
Weinberge sind ein für die Stadt Heil-
bronn stark prägendes Element. Das 
jeweils im September stattfindende 
Heilbronner Weindorf rund um das 
historische Heilbronner Rathaus, 
ist überregional wirkend und für die 
Stadt eine der imageträchtigsten Ver-
anstaltungen.

An 11 Tagen – von Donnerstag bis 
Sonntag der darauffolgenden Woche 
- können Weinfreunde aus über 320 
verschiedenen Weinen und Winzersek-
ten ihre Favoriten aus Heilbronn, dem 
Heilbronner Land und Hohenlohe an 
den liebevoll geschmückten Ständen 
probieren. 

Vielfältige regionale Köstlichkeiten, 
tägliche Weinführungen, ansprechen-
de Dekoration und Live-Bands sind 
Garant für stimmungsvolle Stunden. 
Erwartet werden bis zu 300.000 Besu-
cher. Die Heilbronn Marketing GmbH 
sorgt für die überregionale Vermark-
tung dieser Veranstaltung.

Wegen Ausscheiden eines Anbieters 
schreibt die Heilbronn Marketing 
GmbH (im Folgenden Verpächterin) 
einen Weinstand (Angebot von Wein, 
Sekt, Secco) in einer Größe von ca. 5 
Meter Länge x 5 Meter Tiefe sowie eine 
Grundfläche von max. 25 m² für das 
Heilbronner Weindorf 2023 im Bereich 
Lohtorstraße/Hafenmarkt aus. 

Das Standgeld beträgt 8.800 Euro net-
to und es ist zuzüglich der Sicherheits-
gebühr (derzeit 500,00 Euro netto) bis 
zum 30. April 2023 zu bezahlen. 

Es können sich ausschließlich selbst 
produzierende Bieter oder Bieter-
gemeinschaften mit hochwertigen, 
attraktiven Weinständen bewerben, 
die ihren Betriebssitz in den Anbau-
regionen Heilbronn, HeilbronnerLand 
und Hohenlohe haben. Mindestens 
90 Prozent der verarbeiteten Trauben 
müssen auch in Weinbergen aus den 
zuvor genannten Regionen angebaut 
werden. Das Vermarktungsgebiet und 
die Ausstrahlung des Bieters oder der 
Bietergemeinschaft soll über die An-
bauregion hinaus strahlen, um auch 
geografisch ein zusätzliches Publikum 
anzusprechen.

Mit dem Wein-Angebot soll das bishe-
rige Portfolio ergänzt, abgerundet und 
insbesondere ein anspruchsvolles, 
modernes und internationales Pub-
likum in der wachsenden Studenten-
stadt Heilbronn und den umliegenden 
Regionen angesprochen werden.

Bewerbungen sind schriftlich mit 
aussagekräftigem Foto oder aussage-
kräftiger Skizze des Verkaufsstandes, 
der Beschreibung des Gesamtkon-
zepts (u.a. den innovativen und/oder 
kreativen Elementen des Konzepts), 
einer Darstellung des zum Ausschank 
beabsichtigten Sortiments an Weinen 
sowie der vorgesehenen Dekoration 
und dem Nachweis der Betriebshaft-
pflichtversicherung einzureichen. 

Den Zuschlag erhält der Bieter, der 
die maßgeblichen, sachbezogenen 
Kriterien am besten erfüllt, d. h. in der 
Punktebewertung die höchste Punkt-
zahl erzielt. 

Maßgebliche sachbezogene Kriterien 
nach Punktebewertung (insgesamt 
100 Punkte) für die Vergabe sind:

Punktebewertung:
· Innovation und Kreativität der 

Speisenpräsentation und vorgese-
henes äußeres Erscheinungsbild 
des Verkaufsstandes auf dem Heil-
bronner Weindorf wie beispiels-
weise Wirkung von außen, Licht-
gestaltung, Aufteilung, Dekoration, 
Warenpräsentation, … (bitte Bild 
oder Zeichnung beifügen) und 
Konzept für den Laubenbereich 
bis 25 Punkte

· Innovation und Kreativität des Spei-
senangebots sowie Speisenaffinität 
zum bestehenden Weinangebot:
bis 25 Punkte

· Referenzen und Erfahrungen in 
der Veranstaltungsgastronomie:
bis 20 Punkte

· Verwendung regionaler, frischer Pro-
dukte (aus ökologischem Anbau): 
bis 15 Punkte

· Ergänzung zum bereits auf 
dem Weindorf angebote-
nen Sortiment (Doppelun-
gen sollen vermieden werden: 
bis 15 Punkte

Bewertet werden nur Angebotsleis-
tungen, die in den Bewerbung-/Ange-
botsunterlagen unter entsprechender 
Bezugnahme auf die Vergabekriterien 
aufgeführt sind.
Bei Punktgleichheit entscheidet das 
Los.

Die Entscheidung über die Vergabe 

obliegt der Jury mit Vertretern der 
Heilbronn Marketing GmbH in Ab-
stimmung mit je einem Vertreter der 
Arbeitsgemeinschaft Heilbronner 
Weindorf, des Verkehrsvereins Heil-
bronn, des Verbands der Schausteller 
und Marktkaufleute Baden-Würt-
temberg, der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg Studiengang 
Food-management/Wein-Techno-
logie-Management in Heilbronn, 
des Staatsweinguts Weinsberg, des 
Weininstituts Württemberg, des 
Weinbauverbands Württemberg, der 
Württembergischen Weinkönigin und 
einem Vertreter von Schmeck den 
Süden Baden-Württemberg (je eine 
Stimme). 
Aus dem Zuschlag für das Jahr 2023 
besteht kein Anspruch für die Folge-
jahre. Die Heilbronn Marketing GmbH 
behält sich im Falle einer entsprechen-
den Wieder-Bewerbung des Bieters/
der Bietergemeinschaft vor, an den 
Bieter/die Bietergemeinschaft, der/
die den Zuschlag für das Heilbronner 
Weindorf 2023 erhält und alle Anfor-
derungen beim Heilbronner Weindorf 
2023 vollumfänglich erfüllt hat und 
gewährleistet erscheint, dass dies 
auch künftig der Fall sein wird, über 
das Jahr 2023 hinaus einen Weinstand 
beim Heilbronner Weindorf ohne se-
parate Ausschreibung zu vergeben. 
Eine jährliche Bewerbung ist notwen-
dig.

Wir bitten Sie bei Ihrem Interesse um 
Abgabe Ihres schriftlichen Angebotes 
mit den von Ihnen gebotenen Leistun-
gen in einem entsprechend gekenn-
zeichneten verschlossenen Umschlag 

bis spätestens 20. Februar 2023, 12 
Uhr (Ausschlusstermin), adressiert an:Uhr (Ausschlusstermin), adressiert an:Uhr
Heilbronn Marketing GmbH
z. Hd. Herrn Geschäftsführer Steffen 
Schoch
Kirchbrunnenstraße 3
74072 Heilbronn

Bewerbungen die verspätet eingehen, 
werden nicht berücksichtigt.

Bewerbungen mit unvollständigen 
oder falschen Angaben werden nicht 
berücksichtigt.

Die Bewerbung begründet keinen 
Rechtsanspruch auf Zulassung zum 
Heilbronner Weindorf 2023. Zu- und 
Absagen erfolgen einzig und allein 
auf Grundlage der Punktebewertung 
zu den sachbezogenen Kriterien. Eine 
Zusage begründet keinen Rechtsan-
spruch auf einen bestimmten Platz. 
Die Verkaufseinrichtungen sind selbst 
zu stellen. Anfahrten und der Aufbau 
ohne schriftliche Zulassung sind un-
tersagt. Eine Haftung, dass das Heil-
bronner Weindorf 2023 tatsächlich 
stattfindet, wird nicht übernommen. 
Der Eingang der Bewerbung wird nicht 
bestätigt.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 
Heilbronn Marketing GmbH 

Steffen Schoch
Geschäftsführer
ppa. Klaus Meyer
Prokurist  
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Grund- und Gewerbesteuer werden fällig
Die Stadtkasse teilt mit, dass bei 
der Grund- und Gewerbesteuer auf 
15.02.2023 die Vorauszahlungsraten 
für das I. VIERTELJAHR 2023 fällig 
werden.

Die Vorauszahlungsraten ergeben 
sich jeweils aus dem letzten Steu-
erbescheid. Es wird um terminge-
rechte Bezahlung gebeten, da im 
Verzugsfalle Säumniszuschläge an-
gesetzt und bei der Mahnung Mahn-
gebühren erhoben werden müssen.

Die Stadtkasse nimmt keine Bar-
zahlungen entgegen. Einzahlungen 
für die Stadtkasse können bei allen 
Banken und Sparkassen auf unseren 
IBAN: DE51 6205 0000 0000 0008 59; 
BIC: HEISDE66XXX geleistet werden, 

dabei ist unbedingt das Buchungs-
zeichen anzugeben.

Bei denjenigen Steuerpflichtigen, 
die sich am Lastschriftverfahren 
beteiligen, werden die fälligen Be-
träge unter Angabe der Gläubiger-ID 
DE15SHN00000055571, sowie der 
jeweiligen Mandatsreferenz, zum 
15.02.2023 von ihrem Bankkonto 
eingezogen. Bitte beachten Sie, dass 
Änderungsmitteilungen für das 
Lastschriftverfahren den 15.02.2023 
betreffend nur noch bis zum 
09.02.2023 entgegengenommen 
werden können.

Stadt Heilbronn
Stadtkasse 

Ausschreibende Stelle/
Rückfragen inhaltlicher Art
nur über die genannte ELVIS-ID.:

Art und Umfang sowie Ort der Leistung
Ausführungszeitraum

Eröffnungstermin Ablauf der Zuschlags- 
und Bindefrist/Entgelt/
Art der Ausschreibung/
Teilnehmerwettbewerb

Stadt Heilbronn, Gebäudemanagement Subreport ELVIS Nr.: E49569516
Grünewaldschule
Sanitär-Installationarbeit u. Einbau einer Trennstation für F.-Löschwasser Wandhydranten 
nach Auftragserteilung (spätestens 12.06.2023) – 31.08.2023

23.02.2023, 
10:00 Uhr

31.03.2023
Bauauftrag nach VOB

Stadt Heilbronn, Gebäudemanagement Subreport ELVIS Nr.: E73674138
Paul-Meyle-Schule
Sanitär-Installationsarbeit u. Einbau einer Trennstation für F.-Löschwasser Wandhydranten 
spätestens am 11.04.2023 – 02.06.2023

23.02.2023, 
09:45 Uhr

31.03.2023
Bauauftrag nach VOB

vergabenDER STADT
    Der vollständige Wortlaut der Bekanntmachung ist einsehbar unter:

www.heilbronn.de/rathaus/ausschreibungen-auftragsvergaben.html
    Die Vergabeunterlagen können dort kostenfrei eingesehen und digital heruntergeladen werden.
Direktzugriff ist möglich über www.subreport.de/E........ (hier die ELVIS-ID einsetzen)

    Angebote müssen elektronisch über die genannte ELVIS-ID eingereicht werden.
Angebote in Papierform sind nicht zugelassen.

    Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen, Bieter und Bewerber sind zur Eröffnung
nicht zugelassen.

    An die Rechtsform der Bieter werden keine besonderen Anforderungen gestellt.
Eine im Auftragsfall zu bildende Arbeitsgemeinschaft hat ein bevollmächtigtes geschäftsführendes 
Mitglied zu bestellen. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft haften gesamtschuldnerisch.

    Evtl. geforderte Sicherheitsleistungen und Nachweise für die Eignung der Bieter ergeben sich
aus den Ausschreibungsunterlagen.

  Die Rechts- und Fachaufsicht wird vom Regierungspräsidium Stuttgart, Ruppmannstr. 21,
70565 Stuttgart ausgeübt.

Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für das 
Theater Heilbronn vom 22.12.2022

Aufgrund von § 4 der Gemeindeord-
nung (GemO) für Baden-Württem-
berg und gem. § 3 Abs. 2 des Eigen-
betriebsgesetzes (EigBG) hat der 
Gemeinderat der Stadt Heilbronn am 
22.12.2022 folgende Satzung zur Än-
derung der Betriebssatzung für das 
Theater Heilbronn beschlossen:

§ 1 Satzungsänderung
§ 1 Abs. 3 der Betriebssatzung wird 
um folgenden Satz als Satz 2 ergänzt:
Die Wirtschaftsführung und das 
Rechnungswesen erfolgt auf der 
Grundlage der Vorschriften des Han-
delsgesetzbuchs.

§ 2 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in 
Kraft.

Ausgefertigt:
Heilbronn, 22.12.2022
Bürgermeisteramt
Harry Mergel
Oberbürgermeister

Hinweis zur vorstehenden Satzung:
nach § 4 Abs. 4 S. 3 GemO für Baden 
Württemberg Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes 
oder auf Grund dieses Gesetzes zu 
Stande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, 2. der Bürger-
meister dem Beschluss nach § 43 

wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat oder wenn vor Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist die Rechts-
aufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschrift 
gegenüber der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich 
oder elektronisch geltend gemacht 
worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 
geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen. Bei der 
Bekanntmachung der Satzung ist auf 
die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften und die 
Rechtsfolgen hinzuweisen.

Öffentliche Zustellung
Für    

 

wurde am  ei -
scheidung (Aktenzeichen:  

) durch das 
Bürgeramt (Ausländerbehörde) ge-
troffen. 

Da der derzeitige Aufenthaltsort des 
Obengenannten nicht bekannt ist, 
erfolgt hiermit die öffentliche Zu-
stellung gemäß § 11 Landesverwal-
tungszustellungsgesetz. 

Mit der Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen können. 
Der Bescheid kann innerhalb von 
zwei Wochen, vom Tage der Bekannt-
machung an, beim Bürgeramt, Aus-
länderbehörde, Marktplatz 7, 74072 
Heilbronn, Frau Körner, Zimmer 261, 
während den Dienstzeiten eingese-
hen werden. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Aus-
länderbehörde vorab noch ein Ter-
min vereinbart werden muss. 

Stadt Heilbronn 
Bürgeramt
- Ausländerbehörde -

Öffentliche Zustellung
Für 

, 

Für 
zulet  

 

Für  
zuletzt wohnhaft:  

wurden Entscheidungen durch das 
Bürgeramt (Kfz-Zulassungsbehörde) 
getroffen.
Da der derzeitige Aufenthaltsort der 
Obengenannten nicht bekannt ist, 
erfolgt hiermit die öffentliche Zustel-
lung nach § 11 Landesverwaltungs-
zustellungsgesetz.

Die Bescheide können innerhalb 
von zwei Wochen, vom Tage der Be-
kanntmachung an, beim Bürgeramt, 
Kfz-Zulassungsbehörde der Stadt 
Heilbronn, Lerchenstraße 40, 74072 
Heilbronn während der Dienstzeiten 
eingesehen werden. Mit der Zustel-
lung werden Fristen in Gang gesetzt, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können.
Stadt Heilbronn 
Bürgeramt
-Kfz-Zulassungsbehörde-

Telefonzentrale 56-0
Abfallberatung
Haushalte 56-2951
Gewerbe 56-2762
Allgemeine
Verwaltung 56-4060
Bauverwaltung 56-3700
Corona-Hotline 56-3540
Sauberkeitstelefon 56-4040
Kundencenter

HNVG/ZEAG 56-4248
Notfalltelefon der
Heilbronner Versorgungs
GmbH (außerhalb 
der Sprechzeiten) 56-2588

Bürgertelefon für
Katastrophenfälle

0180 5656800
* 14 Cent/Min. aus dem Festnetz;

42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz

Die Service-Telefone der Stadt 
Heilbronn sind montags bis 
mittwochs von 8.30 Uhr bis 
16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr 
sowie freitags bis 12.30 Uhr zu 
erreichen.
Tourist-Information
Telefon 56-2270
Montags bis Freitags

10 bis 18 Uhr
Samstags 10 bis 16 Uhr

hotLINES

Immer aktuell - die städtische 
Webseite www.heilbronn.de

• Stellenbörse der Stadt Heilbronn
• Bürgerservice von A bis Z
• Betreuungsangebote für Kinder
• Heilbronn-Newsletter

• Betreuungsangebote für Kinder
• Heilbronn-Newsletter

Immer aktuell - die städtische 
Webseite www.heilbronn.de

• Stellenbörse der Stadt Heilbronn

• Bürgerservice von A bis Z

• Betreuungsangebote für Kinder

• Heilbronn-Newsletter

Besuchen Sie uns auf www.facebook.com/heilbronn.de

e e www.heilbronn.de

• Beba pläne 

ürgerservice  

• Betreuungsang

• Heilbronn-Newsletter

Besuchen Sie /heilbronn.de

Immer aktuell - die städtische 
Webseite www.heilbronn.de

• Stellenbörse der Stadt Heilbronn

• Bürgerservice von A bis Z

• Betreuungsangebote für Kinder

• Heilbronn-Newsletter

Besuchen Sie uns auf
www.facebook.com/heilbronn.de

Immer aktuell - die städtische 
Webseite www.heilbronn.de

• Bebauungspläne der Stadt Heilbronn

• Bürgerservice von A bis Z

• Betreuungsangebote für Kinder

• Heilbronn-Newsletter

Besuchen Sie uns auf
www.facebook.com/heilbronn.de

Immer aktuell –
die städtische 

Webseite
www.heilbronn.de

• Stellenbörse
der Stadt Heilbronn

• Bürgerservice
von A bis Z

• Betreuungsangebote
für Kinder

• Heilbronn-
Newsletter

Besuchen Sie uns auf
www.facebook.com/
heilbronn.de

Immer aktuell - die städtische 
Webseite www.heilbronn.de

• Stellenbörse der Stadt Heilbronn

• Bürgerservice von A bis Z

• Betreuungsangebote für Kinder

• Heilbronn-Newsletter

Besuchen Sie uns auf www.facebook.com/heilbronn.de
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